
Zum „Fall Klimt/Bloch-Bauer“
Sind die Ergebnisse, zu denen Rudolf Welser in seinem Beitrag „Der Fall Klimt/Bloch-
Bauer“ (ÖJZ 2005/40, 689 ff) gelangt, die einzig richtigen – oder ist auch eine andere
rechtliche Beurteilung des Falles vertretbar und plausibel? In der Öffentlichkeit ent-
stand bislang der Eindruck, die Republik Österreich hätte sich im „Fall Klimt/Bloch-
Bauer“ gar nicht erst die Mühe gemacht, die anstehenden Rechtsprobleme näher zu
untersuchen.1) So war das aber nicht. Welser/Rabl erstellten ihr Gutachten für Maria
Altmann, einer Miterbin des Bloch-Bauer-Nachlasses; die Republik Österreich lud
Heinz Krejci ein, den Fall eingehender zu prüfen. An eine Publikation dieser Arbeit
war nicht gedacht. Um angesichts der nunmehr erfolgten Veröffentlichungen das
„Publizitätsgleichgewicht“ herzustellen, erscheint im Oktober 2005 – gleichsam als
Pendant zuWelser/Rabl, „Der Fall Klimt“ – ein weiteres Buch: Krejci, „Der Klimt-Streit“
(Verlag Österreich). Der folgende Beitrag kann nur einige Aspekte einer alternativen
Sicht der Dinge herausgreifen.
Von Heinz Krejci
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A. Vorbemerkung

Es ist durchaus zu begrüßen, dass Rechtsprobleme auch
dann in der Öffentlichkeit abstrakt und allgemein disku-
tiert werden, wenn die publizierten Ausführungen aktu-
elle Fälle betreffen. Heikler ist das, wenn anlässlich eines
laufenden gerichtlichen (oder behördlichen) Verfahrens
ein konkreter Einzelfall öffentlich erörtert wird. Dann
stellt sich nämlich die Frage, ob und inwieweit dem au-
ßen stehenden Beurteiler alle entscheidungsrelevanten
Sachverhaltsumstände hinreichend bekannt sind. Es
muss klargestellt werden, von welchem Sachverhalt die
rechtlichen Erörterungen eines außen stehenden Beur-
teilers ausgehen. Dabei ist zu bedenken, dass der ihm
mitgeteilte Sachverhalt möglicherweise nicht ganz jener
ist, den das den Fall entscheidende Gericht (oder die
entscheidende Behörde) im Zuge des Verfahrens fest-
stellen wird. Somit geht – überspitzt formuliert – im
vorliegenden Zusammenhang jeder außerhalb des Ver-
fahrens agierende Beurteiler gleichsam von „seinem ei-
genen Fall Klimt“ aus.

Im anhängigen Schiedsverfahren wurden Unterla-
gen im Ausmaß von mehreren tausend Seiten vorgelegt.
Ob jene Unterlagen, dieWelser/Rabl im Jahre 2002 vom
Anwalt Maria Altmanns erhalten haben, nach Inhalt
und Umfang eben jene sind, die auch mir 2005 überge-
ben wurden, weiß ich nicht. Allen Gutachtern ist über-
dies unbekannt, welche Sachverhaltsfeststellungen letz-
ten Endes das mit dem Fall befasste Schiedsgericht tref-
fen wird. Damit nimmt aber jede Vorwegpublikation
gewisse Unschärfen im Sachverhalt in Kauf, die sich

1) Vgl Die Presse vom 6. 9. 2005, 28; fernerWelser/Rabl, Der Fall Klimt
(2005) V: „Von der Einholung eines oder mehrerer weiterer Rechts-
gutachten (zB von Personen, die nicht eine der Parteien zu vertreten
haben) ist nichts bekannt geworden.“ Die Republik Österreich hat
sich in der Tat diesbezüglich bedeckt gehalten. Dies bedeutet aller-
dings nicht, dass sie sich mit dem vonWelser/Rablmehrfach kritisier-
ten, gleichsam „hausinternen“ Gutachten der Finanzprokuratur be-
gnügt hätte. Die Republik Österreich verfolgte in der strittigen Ange-
legenheit lediglich eine andere „Publitzitätspolitik“.

ÖJZ 2005/43
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uU auch auf die rechtliche Beurteilung des Falles aus-
wirken können. Unterschiede in den Sachverhaltsan-
nahmen können mitunter auch die Vergleichbarkeit
rechtlicher Beurteilungen beeinträchtigen.

All dies spricht eigentlich eher gegen Vorwegpubli-
kationen von Gutachten, die zu einem konkreten, noch
gerichtsanhängigen Fall erstellt wurden; dies va dann,
wenn es – wie hier – einige äußerst heikle Beweisthe-
men gibt.

Besonders problematisch ist eine Behandlung des
anstehenden Themas in Aufsatzform. Es hat gute Grün-
de, weshalb Welser/Rabl darüber ein ganzes Buch ge-
schrieben haben. Gleiches gilt für meine eigenen Erwä-
gungen. Das im Auftrag der Republik Österreich von
mir erstellte Rechtsgutachten umfasst 180 Manu-
skriptseiten und hat einen Dokumentenanhang von 5
Ordnern. Das allein zeigt, dass es nicht möglich ist, in
einem kurzen Aufsatz alle Facetten und Argumentatio-
nen der im vorliegenden Fall anstehenden Fragenkreise
hinreichend darzulegen. Im Folgenden kann also nur
eine höchst grobe Skizze geboten werden, die sich
zwangsläufig eher auf die Offenlegung erarbeiteter Er-
gebnisse beschränkt, als darauf, alle dazu führenden Ar-
gumente darzulegen.

B. Worum es im vorliegenden Streitfall
(nicht) geht

Das Bundesgesetz über die Rückstellung von Kunstge-
genständen aus den österr Bundesmuseen und Samm-
lungen (BGBl I 1998/181) hat die Erben nach Ferdi-
nand Bloch-Bauer unter anderem veranlasst, die Rück-
gabe einiger Klimt-Gemälde zu fordern,2) die seit mehr
als einem halben Jahrhundert in der Galerie Belvedere
bewundert werden können.

Dabei geht es nicht um die Frage, in wessen Eigen-
tum die strittigen Klimt-Gemälde heute stehen. Die
Beteiligten gehen (zumindest im anhängigen Verfah-
ren) nicht nur zutreffend, sondern verfahrensbedingt
zwangsläufig davon aus, dass die Republik Österreich
Eigentümerin der Bilder ist. Andernfalls wäre das Resti-
tutionsG 1998 auf den vorliegenden Fall gar nicht an-
wendbar.

Würden die Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer
meinen, sie wären aufgrund der erfolgten Erbgänge
nach wie vor Eigentümer dieser Bilder, wären sie auf
den Gerichtsweg zu verweisen. Im vorliegenden Fall
würde eine Eigentumsklage allerdings keinen Erfolg ha-
ben. Denn dass die Republik Österreich die streitgegen-
ständlichen Klimt-Gemälde nach wie vor titellos besäße,
kann heute ernstlich wohl niemand behaupten. Denn
einen Eigentumstitel gibt es unstrittig zumindest seit
1948. Ferner lässt sich schwerlich bezweifeln, dass die-
ser Titel die unterschiedlichen, letztlich für den Erwerb
der Gemälde relevanten Traditionsakte zumindest
nachträglich deckt. Selbst wenn man aber der Ansicht
sein sollte, dass es lediglich den Erwerbstitel aus 1948
gibt und dieser infolge angeblichen willensbeugenden
Drucks (§ 870 ABGB) anfechtbar war, so wäre ein et-
waiges Anfechtungsrecht längst verjährt. Überdies hätte
die Republik Österreich das Eigentum an den Klimt-
Gemälden längst ersessen.

Die Frage, ob die Republik Österreich Eigentümerin
der Klimt-Gemälde ist, ist aber gerade nicht unser The-
ma, mag auch das RestitutionsG ua durchaus vom Ge-
danken getragen sein, nachträglich vom Gesetzgeber als
unredlich empfundene Erwerbstitel (Schenkungen von
Kunstgegenständen gleichsam Zug um Zug gegen Aus-
fuhrgenehmigungen) trotz oder gerade wegen zwi-
schenzeitlich eingetretener Unanfechtbarkeit solcher
Geschäfte zum Anlass einer Restitution zu nehmen.3)

Im vorliegenden Fall ist jedenfalls vom Restituti-
onsG 1998 auszugehen. Im Rahmen des sich darauf be-
rufenden Restitutionsbegehrens der Erben bzw Erbeser-
ben Ferdinand Bloch-Bauers steht zur Diskussion, ob
die Tatbestandsvoraussetzungen für eine Anwendung
des RestitutionsG 1998 erfüllt sind.

Dabei interessiert, ob die Republik Österreich be-
reits vor der NS-Zeit einen Anspruch auf die streitge-
genständlichen Klimt-Gemälde hatte oder ob es, soweit
dies überhaupt relevant sein sollte, eine einem solchen
Anspruch gleichzuhaltende Rechtfertigung für die spä-
tere Eigentumsübertragung gab, die nichts mit der Er-
teilung von Ausfuhrgenehmigungen für rückgestellte
Kunstgegenstände zu tun hat.

Eben deshalb ist die Vorgeschichte der streitverfan-
genen Klimt-Gemälde zu klären.

Niemand bestreitet, dass die Gemälde jedenfalls im
Ergebnis in faktischer Übereinstimmung mit einer letzt-
willigen „Bitte“Adele Bloch-Bauers aus dem Jahre 1923,
mit einer die Erfüllung dieser „Bitte“ zusagenden Erklä-
rung ihres Mannes Ferdinand Bloch-Bauer im Verlas-
senschaftsverfahren nach dem Tode seiner Frau im
Jahre 1925 sowie unter Anerkennung all dessen durch
die Erben Ferdinand Bloch-Bauers im Jahre 1948 in
den Besitz und in das Eigentum der Republik Öster-
reich gelangt sind. Entscheidend ist allerdings, welche
rechtliche Bedeutung all diesen früheren Erklärungen
zukommt und ob sie für die Annahme ausreichen, dass
auf die streitverfangenen Klimt-Gemälde das Restituti-
onsG 1998 keine Anwendung findet.

Damit steht der Beurteiler jedoch vor einer Fülle
heikler Sachverhalts- und Rechtsfragen.

C. Zum Sachverhalt

1. Die relevanten Klimt-Gemälde
Unstrittig sind die Objekte des anhängigen Klimt-Strei-
tes. Es geht im vorliegenden Zusammenhang um 5 Bil-
der von 6, die Adele Bloch-Bauer in ihrem Testament
aus dem Jahre 1923 erwähnt.

Die 6 Bilder sind unter den folgenden (nicht immer
so benutzten) Bezeichnungen bekannt: „Buchenwald
(Birkenwald)“ 1903; „Adele Bloch-Bauer I“ 1907;
„Schloss Kammer am Attersee (Wasserschloss) III“
1910; „Adele Bloch-Bauer II“ 1912; „Apfelbaum I“

2) Nach dem RestitutionsG 1998 stehen Antragstellern keine Rechts-
ansprüche auf Rückstellung zu; liegen die Voraussetzungen für eine
Rückgabe vor, so befindet der zur Rückgabe ermächtigte Bundesmi-
nister, ob restituiert wird. Zur Gesetzgebung bezüglich der in Ge-
wahrsam des Bundes befindlichen Kunst- und Kulturgüter vgl Graf,
Die österreichische Rückstellungsgesetzgebung. Eine juristische
Analyse (2003) 475 ff; zum RestitutionsG insb 483 ff. Bemerkenswer-
ter Weise wird das RestitutionsG 1998 nicht in Lansky/Rathkolb/
Steiner, Restitutionsgesetze Kommentar (2003) behandelt.

3) Graf, Rückstellungsgesetzgebung 484.
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um 1912 und „Häuser in Unterach am Attersee“ um
1916.4)

Das gegenüber der Republik Österreich geltend ge-
machte Restitutionsbegehren bezieht sich nicht auf das
Bild „Schloss Kammer am Attersee (Wasserschloss) III“,
weil dieses Bild bereits 1936 von Ferdinand Bloch-
Bauer der Republik Österreich unter Hinweis auf die
Widmung (auch) durch Adele Bloch-Bauer ins Eigen-
tum übertragen wurde. Nur die übrigen 5 Klimt-Ge-
mälde sind Gegenstand des hier interessierenden Resti-
tutionsbegehrens.

2. Adele Bloch-Bauer und ihr Testament
Adele Bloch-Bauer war die Frau eines der bedeutends-
ten Industriellen der Monarchie, des Zuckerfabrikanten
Ferdinand Bloch-Bauer. Adele war eine sozial ungemein
engagierte, modern denkende und emanzipierte Frau,
die auch selbst über erhebliches eigenes Vermögen ver-
fügte. Sie war in hohem Maße kunstliebend und
schätzte insb Gustav Klimt, der sie nicht nur zweimal
in Öl porträtierte, sondern auch zahlreiche Skizzen
von ihr anfertigte.5)

Obwohl noch jung an Jahren, setzte sie am 19. 1.
1923 ihr Testament auf. Die entscheidenden Passagen
hat bereitsWelser wiedergegeben; sie mögen dort nach-
gelesen werden.6)

Zu ergänzen ist, dass die im gegebenen Zusammen-
hang maßgeblichen Passagen (die „Bitten“ bzw „Lega-
te“) mehr als die Hälfte des gesamten Testamentstextes
ausmachen. Die wenigen übrigen Bestimmungen be-
schränken sich darauf, den Ehegatten Ferdinand als
Universalerben einzusetzen und für den Fall, dass er
vorversterben sollte, den Schwager Dr. Gustav Bloch-
Bauer als Ersatzerben. Auch im Zusammenhang mit
der Einsetzung der Ersatzerben spielen „die 2 Porträts
und 4 Landschaften von Gustav Klimt“ eine Rolle; die
Erblasserin ordnet an, dass im Falle des Eintritts der Er-
satzerbschaft die Bilder gleich nach dem Tode der Erb-
lasserin der österr Staatsgalerie zu übergeben seien.

3. Das Verlassenschaftsverfahren nach
Adele Bloch-Bauer

Am 25. 1. 1925 verstarb Adele Bloch-Bauer. Im Verlas-
senschaftsverfahren wurde behauptet, dass die Klimt-
Bilder nicht Adele Bloch-Bauer gehört hätten, sondern
dem Universalerben. Die Bilder seien auch nicht im „ei-
desstättigen Vermögensbekenntnis“ angeführt.

Ferner wurde im Verlassenschaftsverfahren den im
Testament enthaltenen „Bitten“ der Erblasserin nicht
der Charakter einer bindenden testamentarischen Ver-
fügung zuerkannt. Eine nähere Begründung dafür fehlt.
Das Verlassenschaftsrecht nahm jedoch die Zusiche-
rung des Universalerben zur Kenntnis, dass er die
letztwilligen „Bitten“ seiner Frau „getreulich erfüllen
werde“.

Die offizielle Verständigung der österr Staatsgalerie
von der testamentarischen Verfügung wurde immerhin
vorgesehen, aber, soweit ersichtlich, nicht durchgeführt.

Der Direktion der österr Galerie dürfte jedoch das
Anliegen der künftigen Widmung der Bilder bzw das
diesbezügliche Vorhaben inoffiziell aufgrund der gesell-
schaftlichen Kontakte, die zwischen dem Hause Bloch-

Bauer und der österr Staatsgalerie bestanden, bekannt
gewesen sein.

4. Gehörten die Klimt-Gemälde der
Erblasserin?

Der nicht weiter begründete Hinweis im Verlassen-
schaftsverfahren, dass die Bilder nicht Adele Bloch-
Bauer gehören, steht zu älteren Dokumenten in diame-
tralem Widerspruch.

So finden sich Nachweise darüber, dass Adele Bloch-
Bauer selbst Klimt-Werke angekauft hat.7)

Was die streitgegenständlichen Gemälde betrifft,
liegt ein Brief von Adele Bloch-Bauer vom 9. 11. 1919
an den Direktor der Österreichischen Staatsgalerie
Dr. Haberditzl vor, der klar erkennen lässt, dass Adele
Bloch-Bauer zumindest mehrere „Landschaften“ von
Gustav Klimt gekauft hat und über die Bilder auch in
der Folge verfügungsbefugt war.8) Die entsprechende
Passage des Briefes lautet:

„Heute Nachmittag sprach ich den Kunsthistoriker
Dr. Eissler. Er bat mich ihm für einige Tage die eine mei-
ner, von Klimt gemalte Landschaft, zu borgen. . . . Ich
glaube, Dr. Eissler möchte jene Landschaft haben welche
ich in Klimts Nachlass kaufte und welche, da sie unfertig
war, unter Glas gegeben wurde. Dr. Eissler versprach,
das Bild wie seinen Augapfel zu hüten und es nach paar
Tagen wieder zu Ihnen zu senden.“9)

Daraus folgt, dass Adele Bloch-Bauer mehrere
Klimt-Landschaften als ihr gehörig ansah und dass sie
die zur Diskussion stehende aus dem Klimt-Nachlass
gekauft hat. Aus dem Brief ist überdies erkennbar, dass
Adele Bloch-Bauer über die Gemälde verfügungsbefugt
war, sonst hätte sich Dr. Eissler mit seinem Ansinnen an
Ferdinand Bloch-Bauer und nicht an dessen Frau ge-
wandt.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Österrei-
chische Staatsgalerie bereits im Jahr 1919 die streitge-
genständlichen Bilder vorübergehend in Verwahrung
hatte. In der diesbezüglichen Empfangsbestätigung ist

4) Das derzeit anhängige Schiedsverfahren betrifft darüber hinaus auch
das Bild „Amalie Zuckerkandl“, doch hatte dieses Bild ein anderes
Schicksal und wird auch im Schiedsverfahren gesondert zu verhan-
deln sein. Die rechtliche Beurteilung dieses Falles bleibt daher hier
ausgeklammert.

5) Vgl St. Koja/Kugler, Wem gehört dieses Bild? FAZ 9. 5. 2003, 33;
Grimberg, Adele, Private love and public betrayal in turn-of-the-cen-
tury Vienna: a tale hidden in den paintings of Gustav Klimt, Art & An-
tiques, Summer 1986, 70 ff.

6) Welser, ÖJZ 2005, 691. Der vollständige Text ist in Welser/Rabl, Der
Fall Klimt (2005), 3 f wiedergegeben.

7) So liegen zwei Verkaufsnotizen vom 17. 7. 1906 vor, wonach Adele
Bloch-Bauer (und nicht ihr Mann) verschiedene Skizzen von Gustav
Klimt erworben hat; vgl dazu auch Alice Strobl, Gustav Klimt, Die
Zeichnungen 1878–1918, Bd IV, 224: „Was nun Skizzen und Studien
auf Papier betrifft, erwarb Adele Bloch-Bauer als erste am 17. 7.
1906 sechzehn Blätter in einer von der Wiener Werkstätte gestalte-
ten Mappe“.

8) Blg 19 zu Krejci, Rechtsgutachten über Fragen des Anspruchs und
Eigentums der Republik Österreich betreffend bestimmte, aus der
Sammlung Bloch-Bauer stammende Bilder von Gustav Klimt (Au-
gust 2005).

9) Die Formulierung: „. . . die eine meiner, von Klimt gemalte Land-
schaft.“ ist sprachlich inkorrekt. Gemeint ist offensichtlich: „die eine
meiner, von Klimt gemalten Landschaften“. Hätte Adele Bloch-Bauer
lediglich eine einzige von Klimt gemalte Landschaft besessen, hätte
sie schlicht gesagte: „meine, von Klimt gemalte Landschaft“. Auch
hätte sie sich nicht zu fragen brauchen, welche ihrer Klimt-Land-
schaften Dr. Eissler wohl gemeint hat. Interpunktionsfehler im Original
werden beibehalten. Das gilt auch für die anderen in dieser Arbeit
wiedergegebenen Zitate aus vorgelegten Urkunden.
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in keiner Weise von Ferdinand Bloch-Bauer die Rede.
Vielmehr lautet die Empfangsbestätigung vom 12. 4.
1919:10)

„Die unterzeichnete Direktion der Österreichischen
Staatsgalerie bestätigt hiemit sechs Gemälde und
zwar zwei Porträts und vier Landschaften von Gustav
Klimt aus dem Besitze von Frau Bloch-Bauer, Wien IV.
Schwindgasse 10, in das Depot der Österreichischen
Staatsgalerie in Verwahrung genommen zu haben mit
der Berechtigung diese Kunstwerke als Leihgabe auszustel-
len.“ Unterschrift: Haberditzl.11)

Wären die Bilder im Eigentum von Ferdinand
Bloch-Bauer gestanden, so hätte die Österreichische
Staatsgalerie den Empfang der Werke Ferdinand
Bloch-Bauer bestätigt und nicht seiner Frau. Diese
und nicht Ferdinand Bloch-Bauer hat die Verfügung ge-
troffen, die Bilder der Österreichischen Staatsgalerie ins
Depot zu Ausstellungszwecken zu übergeben.

Die Bilder hingen, nachdem sie von der Österrei-
chischen Staatsgalerie wieder retourniert worden
waren, im sog „Gedenk-(Klimt)-Zimmer“ von Adele
Bloch-Bauer.12)

Adele Bloch-Bauer war also offenbar befugt, über
die Bilder zu verfügen.

Selbst wenn die Bilder von Ferdinand Bloch-Bauer
gekauft worden sein sollten, worüber allerdings jedwe-
der Nachweis fehlt, so hat doch Adele Bloch-Bauer
nachweislich über die Bilder disponiert.

Als 1936 das Bild „Schloss Kammer am Attersee III“
der Republik Österreich übergeben wurde, geschah dies
als „Widmung von Adele und Ferdinand Bloch-Bau-
er“.13) Damals war Adele Bloch-Bauer bereits 11 Jahre
tot und das Bild gehörte damals ohne Zweifel allein Fer-
dinand Bloch-Bauer. Aus der Widmung folgt zumin-
dest, dass Ferdinand Bloch-Bauer bei der Bildübergabe
der letztwilligen „Bitte“ seiner Frau entsprach.

Sollte das Schiedsgericht in Würdigung der ihm vor-
gelegten Urkunden zur Ansicht gelangen, dass die Bil-
der Adele Bloch-Bauer gehört haben, verlaufen die Li-
nien der weiteren rechtlichen Erwägungen in andere
Richtung als für den Fall, dass bezüglich der Eigentums-
verhältnisse an den Bildern zum Zeitpunkt des Able-
bens von Adele Bloch-Bauer Unklarheit bzw Zweifel
herrschten.

5. Die NS-Zeit und das weitere Schicksal der
Klimt-Gemälde

Als Österreich im Jahre 1938 dem Dritten Reich ange-
gliedert und dem NS-Regime unterworfen wurde, sah
sich Ferdinand Bloch-Bauer gezwungen, das Land zu
verlassen. Er begab sich zuerst nach Prag und zog sich
1939 in die Schweiz zurück.

Vor 1938 war lediglich das Bild „Schloss Kammer
am Attersee III“ im Eigentum der Republik Österreich.
Die übrigen 5 Klimt-Gemälde befanden sich nach wie
vor im Hause von Ferdinand Bloch-Bauer, wo sie nach
seiner Flucht vorerst auch blieben.

Aus der Österreichischen Staatsgalerie wurde nach
dem „Anschluss“ die „Moderne Galerie“; sie unterstand
nunmehr dem NS-Regime.

Das NSDAP-Mitglied RA Dr. Erich Führer, der Ver-
teidiger der nationalsozialistischen Mörder des österr

Bundeskanzlers Dollfuß, wurde zum kommissarischen
Vermögensverwalter für Ferdinand Bloch-Bauer be-
stellt.

Dr. Führer übergab die Bilder „Adele Bloch-
Bauer I“ und „Apfelbaum I“ unter Hinweis auf den
letzten Willen von Adele Bloch-Bauer der „Modernen
Galerie“, handelte sich dabei aber (was diesem letzten
Willen keinesfalls entsprach) aus, dass ihm das bereits
1936 der Österreichischen Staatsgalerie übergebene Bild
„Schloss Kammer am Attersee III“ im Tauschweg ausge-
folgt wurde. Die beiden Bilder „Adele Bloch-Bauer I“
und „Apfelbaum I“ verblieben der „Modernen Galerie“
und wurden nach dem „Zusammenbruch“ von der an
die Stelle der „Modernen Galerie“ getretenen Österrei-
chischen Galerie Belvedere weiterhin bis heute be-
halten.

Das an Dr. Führer seitens der „Modernen Galerie“
herausgegebene Bild „Schloss Kammer am Atter-
see III“ wurde 1942 an die Ehefrau des Gustav Ucicky
verkauft, die in der Folge das Gemälde ihrem Ehemann
(einem Sohn von Gustav Klimt) schenkte. Die Österrei-
chische Galerie forderte das Bild nach dem Krieg im
Wege eines Rückstellungsverfahrens zurück und erhielt
es aufgrund eines abgeschlossenen Rückstellungsver-
gleichs, wobei Gustav Ucicky durfte das Bild bis zu sei-
nem Ableben behalten. Er starb 1961. Seither ist das
Bild wieder im Besitz der Österreichischen Galerie.
Die Österreichische Galerie berief sich im Verfahren ge-
gen Gustav Ucicky auf den letzten Willen der Adele
Bloch-Bauer, das Versprechen des Ferdinand Bloch-
Bauer und das dem entsprechende Anerkenntnis der
Erben nach Ferdinand Bloch-Bauer.

Das Bild „Buchenwald (Birkenwald)“ verkaufte
Dr. Führer 1942 an die Wiener Städtischen Sammlun-
gen. Am 23. 11. 1948 folgten die Wiener Städtischen
Sammlungen das Bild gegen Zahlung jenes Kaufpreises,
den sie dereinst an Dr. Führer leisteten, der Österrei-
chischen Galerie aus, die sich auch bei diesem Bild
auf die letztwillige Widmung und die entsprechenden
Zusagen der Rechtsnachfolger berief.

Das Bild „Adele Bloch-Bauer II“ verkaufte Dr. Füh-
rer 1943 der „Modernen Galerie“. Ob dabei auf die
letztwilligen Verfügungen Bezug genommen wurde,
lässt sich nicht klar erkennen. Als Begründung für
den Kauf wird allerdings angegeben, dass eine unent-
geltliche Übergabe wegen der Verpfändung des Bildes
im Hinblick auf die seitens der Finanz gegen Ferdinand
Bloch-Bauer erhobenen Ansprüche nicht möglich war.
Eine unentgeltliche Übergabe war ansonst nicht gebo-
ten; die eigentlich für geboten erachtete Unentgeltlich-
keit könnte mit dem Klimt-Legat Adele Bloch-Bauers
zusammenhängen.

10) Blg 17 und 18 zu Krejci, Rechtsgutachten. Dazu auch FAZ 9. 5.
2003, Seite 33.

11) Vgl auch Blg 7 zu Krejci, Rechtsgutachten: Österreichische Galerie,
Neuerwerbungen 1918–1921, Klimt Nr 50, 52 bis 54: Damenbildnis
1907; Buchenwald; Schloss Kammer am Attersee; Apfelbaum: alles
„Leihgaben aus Privatbesitz“.

12) Blg 33 zu Krejci, Rechtsgutachten, „Inventar März 1932“; Blatt
000048.

13) Dankschreiben von Dir. Dr. Haberditzl v 24. 11. 1936 an Ferdinand
Bloch-Bauer, Archiv der Österreichischen Galerie Belvedere, Zl
483/1936.
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Das Bild „Häuser in Unterach am Attersee“ fand
sich 1948 in der Wohnung Karl Bloch-Bauers und
wurde unter Hinweis auf den letzten Willen von Adele
Bloch-Bauer der Österreichischen Galerie ausgehändigt.

6. Tod und letzter Wille des Ferdinand Bloch-
Bauer

Ferdinand Bloch-Bauer erlebte noch das Ende des
2. Weltkriegs, verstarb jedoch bereits am 13. 11. 1945
in Zürich. In seinem Testament setzte er seine Nichte
Luise Baronin Gutmann (Zagbreb) zur Hälfte und zu
je einem Viertel seine Nichte Maria Altmann (Kalifor-
nien) und seinen Neffen Robert Bentley (Kanada) ein.
Die Klimt-Bilder werden mit keinem Wort erwähnt.

7. Rückstellungen an die Erben des
Ferdinand Bloch-Bauer

Es war noch Ferdinand Bloch-Bauer, der RA Dr. Gustav
Rinesch beauftragte, sich um die Rückstellung des
Bloch-Bauer-Vermögens, insb auch um die Rückstel-
lung der Gegenstände der höchst beachtlichen Kunst-
sammlung Bloch-Bauer, zu bemühen.

Die Rückstellungsansprüche Ferdinand Bloch-Bau-
ers bzw seiner Erben betrafen eine Fülle von Vermö-
genswerten, wobei es keineswegs nur um Kunstwerke
ging, sondern va um Unternehmungen, Liegenschaften
und sonstige Werte. Soweit Kunstwerke zur Diskussion
standen, wären die Klimt-Gemälde der „Legatsproble-
matik“ selbst dann, wenn sie in gleicher Weise Gegen-
stand von Rückforderungen gewesen wären wie die an-
deren Kunstgegenstände, nur ein kleiner Teil des Rück-
forderungspakets gewesen.

Der alle Rückforderungsansprüche aus dem NS-be-
dingt entzogenen Bloch-Bauer-Vermögen betreffende
Sachverhaltskomplex ist äußerst umfangreich. Er kann
hier nicht wiedergegeben werden. Das ist auch nicht er-
forderlich. Worauf es ankommt, ist lediglich, ob und in-
wieweit der Titel für den Eigentumserwerb der Repu-
blik Österreich an den Klimt-Gemälden mit Rückstel-
lungs- und Ausfuhrbegehren konditional verknüpft
war.

Warum kommt es gerade darauf an?
In Rückstellungsfällen kam es immer wieder vor,

dass die Republik Österreich zwar die Rückstellung
von Kunstgegenständen anerkannte, in der Folge jedoch
auf das Ausfuhrverbot von Kulturgütern verwies, was
die Rückstellung insb für jene Eigentümer entwertete,
die nicht mehr in Österreich lebten und dies auch in Zu-
kunft nicht mehr vorhatten. So kam die Republik Öster-
reich mit den Berechtigten nicht selten überein, dass die
Ausfuhr zurückgestellter Kulturgüter unter der Bedin-
gung genehmigt wurde, dass die Berechtigten ihnen ge-
hörende, insb gerade zurückerhaltene Kunstgegen-
stände der Republik Österreich zumGeschenkmachten.
Es wurde also die Ausfuhrgenehmigung dadurch gleich-
sam „erkauft“, dass die Republik Österreich von den Be-
rechtigten einige Kunstgegenstände übereignet erhielt,
die gleichsam ein Äquivalent dafür darstellten, dass an-
dere Kunstgegenstände ausgeführt werden durften.

Der im vorliegenden Zusammenhang relevante
Sachverhalt betrifft also die Frage, ob im Fall der Rück-
stellungsbegehren der Erben Ferdinand Bloch-Bauers

gleichfalls solche „Geschäfte“ gemacht wurden und –

dies va – ob die streitgegenständlichen Klimt-Gemälde
Gegenstand eines solchen „Geschäftes“ waren. Wurden
also alle oder zumindest einige der streitgegenständli-
chen Klimt-Gemälde deshalb der Republik Österreich
überlassen, weil andernfalls die Ausfuhr anderer, den
Erben Ferdinand Bloch-Bauers rückgestellter Kunstge-
genstände im schließlich gewährten Ausmaß nicht er-
folgt wäre?

Die Frage ist vorweg zu verneinen, wenn man zum
Ergebnis gelangt, dass die Republik Österreich bereits
seit 1925 einen Legatsanspruch gegen den Nachlass
von Adele Bloch-Bauer hatte, mag dieser Anspruch
auch erst mit dem Tode Ferdinand Bloch-Bauers fällig
geworden sein.

Die Frage ist nicht so leicht zu verneinen, wenn erst
eine rechtsverbindliche Anerkennung derartiger An-
sprüche durch die Erben Ferdinand Bloch-Bauers im
Jahre 1948 die Rechtsgrundlage für das Eigentum der
Republik Österreich an den 5 strittigen Klimt-Gemäl-
den bildet. Denn in diesem Fall wäre zusätzlich nachzu-
weisen, dass das Anerkenntnis in keiner synallagmati-
schen Verbindung mit der Ausfuhrgenehmigung für
sonstige Kunstwerke steht.

Aus den Unterlagen ist diesbezüglich der folgende
Sachverhalt zu erkennen:

Dr. Rinesch war zu Beginn seiner Suche nach
dem Verbleib von Gegenständen der Kunstsammlung
Bloch-Bauer die „Legatsproblematik“ offenbar nicht
bekannt. Er bezog daher in seine Schreiben aus dem
Jahre 1945, in welchen er um Unterstützung bei
der Rückgewinnung von Kunstgegenständen aus der
Sammlung Bloch-Bauer bat, auch die Bilder „Adele
Bloch-Bauer I“ und „Apfelbaum I“ ein.14)

Am 19. 1. 1948 erkundigt sich Dr. Rinesch im einem
Schreiben an die Österreichische Galerie nach den ge-
nauen Bedingungen der Übergabe der beiden Porträts,
die Adele Bloch-Bauer darstellen, und „einer Land-
schaft“ seitens Dris. Führer,15) ohne auf das Testament
Adele Bloch-Bauers Bezug zu nehmen.16) Intern hatte
Dr. Rinesch kurz vorher von Robert Bentley vom Testa-
ment Adele Bloch-Bauers erfahren.17)

Die Österreichische Galerie wurde durch ein Schrei-
ben der Finanzprokuratur über das Testament Adele
Bloch-Bauers näher informiert.18) Darauf hin sandte
der Direktor der Österreichischen Galerie Dr. Garzarolli
einen Brief an seinen Vorgänger Dr. Grimschitz, worin
die gewisse Nachlässigkeit gerügt wurde, mit welcher
die Frage des Erwerbstitels der Bilder zur NS-Zeit
seitens der „Modernen Galerie“ behandelt worden
war.19) Ü

14) Schreiben vom 28. 9. 1945 an Dir. Dr. Grimschitz und vom 21. 11.
1945 an die Österreichische Galerie und das Bergungsreferat beim
Staatsamt für Volksaufklärung und Unterricht.

15) Es handelte sich um die Bilder „Adele Bloch-Bauer I“ und „Apfel-
baum I“, erworben 1941 im Tausch gegen „Schloss Kammer am
Attersee III“ sowie um „Adele Bloch-Bauer II“, die Dr. Führer 1943
an die „Moderne Galerie“ verkaufte.

16) Archiv der Österreichischen Galerie Belvedere, Zl 33/1948, Blg 343
zu Krejci, Rechtsgutachten.

17) Schreiben Robert Bentley vom 6. 12. 1947; Blg 335, 13 zu Krejci,
Rechtsgutachten.

18) Blg 343, 16 zu Krejci, Rechtsgutachten.
19) Vgl Blg 343, 16; Blg 335, dortige Blg 7 (001679) zu Krejci, Rechts-

gutachten.
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Nachdem Dr. Rinesch klar wurde, dass die 6 Klimt-
Gemälde nach dem letzten Willen Adele Bloch-Bauers
der Republik Österreich gewidmet werden sollten, sah
er davon ab, diese Bilder zum Gegenstand eines Rück-
stellungsbegehrens zu machen. Der Republik Öster-
reich gegenüber wurde vielmehr erklärt, dass die Erben
Ferdinand Bloch-Bauers den letzten Willen Adele
Bloch-Bauers anerkennen.20) Diese Erklärung fällt zeit-
lich mit den Verhandlungen über die Ausfuhr zurück-
gestellter bzw zurückzustellender Kunstgegenstände zu-
sammen. Es folgen weitere Briefe, Ausfuhrangelegen-
heiten betreffend, in denen Dr. Rinesch auf den Um-
stand verweist, dass die 6 Klimt-Bilder der Sammlung
Bloch-Bauer dem letzten Willen Adele Bloch-Bauers
entsprechend der Republik Österreich zustehen. Aus
den Schreiben ist die Erwartung von Dr. Rinesch er-
kennbar, dass dieser Umstand der Erteilung der Aus-
fuhrgenehmigung für rückgestellte Kunstgegenstände
förderlich sein möge.21)

Entscheidend ist, ob die Erben Ferdinand Bloch-
Bauers ihre rechtlich wie immer zu beurteilende Aner-
kennung des letzten Willens Adele Bloch-Bauers nur
deshalb erklärt haben, um mehr Ausfuhrgenehmigun-
gen für rückgestellte Kunstgegenstände zu erreichen,
oder ob sie diese Anerkennungserklärung unabhängig
davon ohnehin abgegeben hätten, so dass das eine mit
dem anderen nichts im Sinne einer konditionalen Ver-
knüpfung zu tun hat. Eine Dokumentation eines „do ut
des“, wie dies in sonstigen Rückgabefällen üblich war,
liegt nicht vor. Die Erben haben nicht erklärt, dass sie
die Klimt-Gemälde nur dann zur Verfügung stellen
wollen, wenn ihnen im Gegenzug bestimmte Ausfuhr-
genehmigungen erteilt werden. Eine entsprechende sy-
nallagmatische Verknüpfung der Anerkennungserklä-
rung mit den sonstigen Rückstellungs- und Ausfuhrfra-
gen ist nicht dokumentiert. Letztlich liegt hier eher eine
heikle Frage der Beweiswürdigung als eine Interpretati-
onsfrage vor.

D. Die Rechtsfragen und ihre Beurteilung

1. Allgemeines
Die zahlreichen Rechtsprobleme des anstehenden Falles
lassen sich in fünf Fragenkreise zusammenfassen:
Ü Welche Rechtswirkung entfaltete das Testament

Adele Bloch-Bauers im Hinblick auf ihre „Bitte“
an den Universalerben, die Klimt-Gemälde der
Österreichischen Staatsgalerie „zu hinterlassen“?

Ü Welche Rechtswirkung kommt dem Versprechen
Ferdinand Bloch-Bauers zu, den letzten Willen sei-
ner Frau „getreulich zu erfüllen“?

Ü Welche Rechtswirkung kommt den Dispositionen
Dris. Führer über die Klimt-Gemälde in der NS-Zeit
zu?

Ü Welche Rechtswirkung hat die Anerkennung des
letzten Willens Adele Bloch-Bauers und das Ver-
sprechen Ferdinand Bloch-Bauers durch seine Er-
ben?

Ü Wurde diese Anerkennung (für den Fall, dass die
Republik Österreich nicht ohnehin bereits einen äl-
teren, vor 1938 begründeten Rechtstitel auf die
Klimt-Gemälde hat) abgegeben, um von der Repu-

blik Österreich mehr Ausfuhrgenehmigungen für
rückgestellte Kunstwerke zu erlangen, oder wäre
sie ohnehin erfolgt?

2. Rechtsfragen zum Testament Adele Bloch-
Bauers

Welser/Rabl kommen bezüglich der testamentarischen
„Bitte“ Adele Bloch-Bauers zu einem Ergebnis, das
dem (von ihnen vermuteten) Rechtsberater, der Adele
Bloch-Bauer bei der Abfassung ihres Testaments even-
tuell zur Seite stand, ein vernichtendes Zeugnis aus-
stellt. Die „Bitte“ sei als solche unverbindlich; wollte
man sie jedoch als verpflichtende Anordnung deuten,
so sei eine solche Anordnung aus den von den Gutach-
tern näher dargelegten Gründen unzulässig. Solch ein
trauriges Ergebnis eines missglückten letzten Willens
hätte die Erblasserin wohl auch ohne juristischen Bei-
stand zustande gebracht. Doch erscheint auch eine an-
dere Deutung ihres letzten Willens zumindest zulässig
und sollte gebührend in Betracht gezogen werden.

a) Verpflichtende letztwillige Anordnung statt
unverbindlicher Bitte

ME kann die letztwillige „Bitte“Adele Bloch-Bauers an
den Universalerben, die Klimt-Gemälde der Österrei-
chischen Staatsgalerie „zu hinterlassen“, als verpflich-
tend gemeinte letztwillige Anordnung gesehen werden.
Dass das Verlassenschaftsgericht offenbar anderer An-
sicht war, schließt eine eigenständige Beurteilung des
Testaments nicht vorweg aus.

Dass ich meine, in den letztwilligen „Bitten“ Adele
Bloch-Bauers sollte sehr wohl eine verbindliche letzt-
willige Anordnung gesehen werden, liegt selbstver-
ständlich nicht etwa darin, dass ich die allgemein aner-
kannten Grundsätze der Auslegung letztwilliger Ver-
fügungen22) in Frage stellen würde. Es geht lediglich
darum, auf welche Weise diese Grundsätze im vorlie-
genden Fall zum Tragen kommen. Diesem Fragenkom-
plex sind in meinen Gutachten über 40 Seiten gewid-
met.23) Ich muss mich hier daher auf bloße Anmerkun-
gen beschränken und darf auf die Publikation meines
Gutachtens verweisen.24)

Auf die Verwendung des Wortes „Bitte“ allein kann
es nicht ankommen. Auch im Erbrecht darf man nicht
bloß am Wortlaut der Verfügung haften.25) Andernfalls
gäbe es überhaupt keine Fälle, in denen letztwillige „Bit-
ten“ als verpflichtende letztwillige Verfügungen anzuse-
hen wären. Davon geht aber ohnehin niemand aus.

Im Übrigen legt oft auch die Art und Weise des ge-
genseitigen Umgangs nahe, dass man sich des Vokabu-
lars des Anordnens enthält, obwohl man etwas durch-
aus „ernst“ (also mit Rechtsfolgewillen) meint. Oft än-

20) Bericht Dris. Garzarolli s vom 10. 4. 1948 an die Finanzprokuratur;
Blg 335, dortige Blg 7, 4 (001679); Schreiben Dris. Rinesch vom
12. 4. 1948 an Dr. Garzarolli; Blg 335, dortige Blg 7, 6 (001681) zu
Krejci, Rechtsgutachten.

21) Vgl die Schreiben Dris. Rinesch vom 13. 4. 1948, 5. 11. 1948, 13. 7.
1949, 21. 7. 1949; Blg 335, dortige Blg 7, 9 f zu Krejci, Rechtsgut-
achten.

22) Welser/Rabl, Der Fall Klimt 29 f mwN; ebenso Krejci, Rechtsgutach-
ten 54 ff.

23) Rechtsgutachten 53 ff.
24) Krejci, Der Klimt-Streit (2005), im Druck.
25) Welser in Rummel3 § 553 Rz 7; NZ 1978, 208.
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dert eine bloß höfliche Ausdrucksweise keineswegs den
Anordnungswillen des Erklärenden.26) Es darf also auch
im vorliegenden Zusammenhang bedacht werden, dass
das Ehepaar Bloch-Bauer miteinander in einem in ih-
rem Gesellschaftskreis üblichen, höflichen Ton verkehr-
te. Das wirkt sich auch auf letztwilligen Verfügungen
aus. Daraus allein ist freilich im konkreten Zusammen-
hang noch nichts Abschließendes zu gewinnen.

Aufschlussreich ist eine Analyse der einschlägigen
Rsp des OGH zu letztwilligen „Bitten“ und „Wün-
schen“. Ich habe 12 Entscheidungen untersucht.27) Le-
diglich in drei Fällen lehnte der OGH die Verbindlich-
keit der „Bitte“ bzw des „Wunsches“ ab;28) in allen üb-
rigen Fällen anerkannte der OGH die Verbindlichkeit
der letztwilligen Verfügung trotz der gewählten „wei-
chen“ Formulierung als „Bitte“ oder „Wunsch“.29) Diese
Fälle entsprechen im Wesentlichen durchaus der Situa-
tion des vorliegenden Sachverhalts. An der inhaltlichen
Bestimmtheit der getroffenen Anordnungen besteht im
Licht der untersuchten Rsp kein Zweifel. Die Gegen-
stände der letztwilligen Anordnung sind ebenso klar
und unmissverständlich umschrieben wie die Rechts-
subjekte, die bedacht werden sollen. Es geht auch nicht
um bloß vage oder von den Angesprochenen nicht ver-
wirklichbare Wünsche (wie zB: alle mögen bescheiden
und zufrieden sein, sich vertragen und in Frieden zu-
sammenleben). Überdies zeigt das Gesamtkonzept des
Testaments, dass der Erblasserin diese letztwilligen An-
ordnungen von Wichtigkeit sind; befasst sich doch das
Testament überwiegend nur mit diesen Fragen.

Dass über das Testament hinaus keine weiteren tes-
tamentsrelevanten Umstände bekannt seien, mag zwar
auf den unmittelbaren Anlass der Testamentserrichtung
zutreffen, doch wissen wir im Übrigen sehr wohl um
die besonderen Beziehungen Adele Bloch-Bauers zur
Kunst, insb zu Gustav Klimt, und zu den derzeit streit-
verfangenen Bildern Bescheid. Ihre besondere Rolle
zeigt sich auch in der Einrichtung des „Gedenk-“
bzw „Klimt-Zimmers“ Adele Bloch-Bauers im Hause
Bloch-Bauer. Die Sonderbeziehung der 6 Kimt-Bilder
„aus dem Besitz“ Adele Bloch-Bauers zur Österrei-
chischen Staatsgalerie war gleichfalls bereits erhebliche
Zeit vor der Testamentserrichtung bekannt.

Auch die systematische Interpretation des Testa-
ments spricht dafür, dass Adele Bloch-Bauer eine ver-
pflichtende letztwillige Anordnung treffen und sich
nicht bloß damit begnügen wollte, ihrem Manne eine
völlig unverbindliche Anregung zu geben.

Im vorliegenden Fall steht expressis verbis außer
Zweifel, dass ein Testament (und nicht bloß ein als sol-
ches erst zu qualifizierendes Schreiben) vorliegt. Auch
für Pkt III gilt die Einleitung: „Bei klarem Bewusstsein
und unbeeinflußt verfüge ich für den Fall meines Todes
wie folgt.“ Daher ist auch Pkt III als letztwillige Verfü-
gung zu verstehen. Dies schließt zwar nicht aus, dass
Pkt III auch Unverbindliches enthalten kann, doch liegt
dies aus Gründen, die noch darzulegen sind, nicht ge-
rade nahe.

Niemand bestreitet, dass Pkt III, wie die Erblasserin
ja auch ausdrücklich formuliert, Legate enthält. Strittig
ist nur, ob und inwieweit es neben diesen Legaten auch
noch völlig unverbindliche Bitten gibt. Die Deutungs-
schwierigkeiten ergeben sich daraus, dass Adele

Bloch-Bauer sowohl von Legaten als auch von Bitten
spricht. Versteht man allerdings die Bitten ohnehin als
Legate, wäre die Harmonie der getroffenen Anordnun-
gen hergestellt; dies allerdings mit dem „Schönheitsfeh-
ler“, dass die Erblasserin für Gleiches unterschiedliche
Ausdrücke verwendet, was bei juristischen Texten bes-
ser vermieden werden sollte. Rechtsgeschaftliche Erklä-
rungen sind freilich keine Gesetzestexte und ein Rechts-

26) Das ist auch im sonstigen Leben so: Sagt der Chef zur Sekretärin:
„Darf ich Sie zum Diktat bitten?“, dann ist dies nicht minder eine ar-
beitsrechtliche Weisung. Desgleichen liegt ein rechtsverbindlich ge-
meinter Antrag vor, wenn der Rechtsvertreter von Ferdinand
Bloch-Bauer im Verlassenschaftsverfahren nach Adele Bloch-Bauer
ausführt: „Zum Schlusse stelle ich die Bitte nach dem angeschlosse-
nen Entwurf die Einantwortung des Nachlasses hinauszugeben..“;
Blg 21 zu Krejci, Rechtsgutachten; Antrag Dris. Gustav Bloch-Bauer
an das BG Innere Stadt, A II 14/15.

27) GlU 15341; GlUNF 1179; 1211; 9261; RZ 1937, 138; SZ 25/85; 60/
225; 69/247 = NZ 1997, 365; EvBl 1964/423; NZ 1985, 26; 1998,
109; 1999, 91.

28) Dabei ging es in GlUNF 1179 darum, dass die Erblasserin von ihren
als Erben eingesetzten Töchtern (grob vereinfacht) „wünschte“, dass
sie die ihnen vererbten Hausanteile einschließlich jener Anteile, wel-
che die Töchter bereits selbst besaßen, nach deren Tod einer erst
zu gründenden Stiftung für arme Schauspieler und Kaufleute hinter-
lassen sollten. Der OGH rügte ua, dass die Erblasserin keine näheren
Bestimmungen hinsichtlich der intendierten Stiftung getroffen hat.
Der OGH schloss aus der mangelnden Bestimmtheit der gemachten
Angaben, dass die Erblasserin lediglich einen unverbindlichen
Wunsch geäußert habe. In GlUNF 1211 ging es hingegen um den
Brief eines 20-jährigen, unter väterlicher Gewalt stehenden Jüng-
lings, der dieses Schreiben verfasste, bevor er Selbstmord beging,
und darin den Vater insbesondere „bat“, einem bestimmten Mäd-
chen aus dem Nachlass Zuwendungen zu machen und sie am Be-
gräbnis teilnehmen zu lassen. Beide Unterinstanzen (LGWien, 28. 6.
1900, Cg VII, 254/00; OLG Wien, 21. 9. 1900, Bc IV, 149/00) aner-
kannten die „Bitte“ als Legat, der OGH lehnte dies hingegen ab, wo-
bei die Begründung dafür darauf hinausläuft, dass der Jüngling in
seinem Alter eher nicht an die gesetzliche Möglichkeit zu testieren
gedacht habe und er sich aufgrund seines Abhängigkeitsverhältnis-
ses zum Vater – grob gesagt – gar nicht getraut habe, dem Vater et-
was anzuordnen. In SZ 25/85 geht es ua um den „Wunsch“, die Vor-
und Nacherben mögen sich vertragen und nicht streiten, weil sie oh-
nehin genug bekommen hätten. Im Übrigen wurde in dieser Ent-
scheidung lediglich von der beklagten Partei behauptet, das Testa-
ment enthielte statt einer fideikommissarischen Substitution nur ei-
nen entsprechenden unverbindlichen „Wunsch“; dieser Einwand
wurde jedoch angesichts des Wortlauts des Testaments vom OGH
verworfen. – Alle diese Entscheidungen passen nicht auf das Testa-
ment Adele Bloch-Bauers.

29) Der OGH anerkannte die folgenden „Bitten“ bzw „Wünsche“ als letzt-
willig verbindlich: GlU 9261: Der Erblasser „wünscht“, der Nichte
möge ein bestimmter Betrag ausbezahlt werden, sobald sie sich ver-
eheliche; GlU 15341: Die Erblasserin „bittet“ den erbenden Gatten,
eine testamentarische Verfügung zu treffen, damit das ererbte Ver-
mögen nach dem Tod des Gatten an die Kinder des Bruders der Erb-
lasserin fallen möge; RZ 1937, 138: Der Erblasser „bittet“ den Erben,
der Schwester des Erblassers einen monatlichen Geldbetrag zu sen-
den oder auf einmal ein bestimmtes Kapital zu geben; SZ 25/85:
dazu s in FN 27; EvBl 1964/423: Der OGH erinnert anlässlich einer
„Soll-Anordnung“ daran, dass es bei einer Substitution nicht notwen-
dig ist, sich befehlender Worte zu bedienen, auch die Form eines
Wunsches oder einer Bitte genüge; NZ 1985, 26: Der Erblasser äu-
ßert den „Wunsch“, dass nach dem Tode des A den Besitz der W
übernehmen solle und bestimmte Zahlungen an das Rote Kreuz,
das Schwarze Kreuz und an Körperbehinderte, die keine Wiener sein
dürfen, zu zahlen habe; SZ 60/225: Die Erblasserin „bittet“, dass ihr
Haus ihre Tochter B erhalten möge, jedoch mit der weiteren „Bitte“
an diese, diesen Besitz zu erhalten, entweder für ein eigenes Kind
von ihr oder aber für eines der beiden Enkelkinder H und K; der
OGH verweist hier insb darauf, dass alle getroffenen Anordnungen
als „Bitten“ formuliert wurden; SZ 69/247: Der Errichter eines Kodi-
zills „bittet“, ein bestimmtes Sparbuch samt Zinsen dem Fräulein N
zukommen zu lassen; der OGH bestätigt (Kralik, Erbrecht3 205),
dass ein Vermächtnis zu vermuten ist, wenn eine bestimmte Person
vermögensrechtlich begünstigt wird; NZ 1998, 109: Der Erblasser
„bittet“ die Erben, für seinen gelähmten Sohn und seine Mutter, wenn
sie nicht mehr arbeiten kann, zu sorgen; im vorliegenden Fall wurde
die Anordnung aber nicht als Vermächtnis, sondern als Auftrag iSd
§ 709 ABGB angesehen; NZ 1999, 91: Der Erblasser bediente sich
der Formulierung: „H. soll . . . erhalten“; der OGH sah darin eine
„Wunschform“, die er als verbindlich anerkannte.
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berater, der letzten Endes angeblich so viel Ungültiges
zustande gebracht hat, dürfte wohl auch den Anforde-
rungen eines Cheflegisten nicht hinreichend entspre-
chen.

Eindeutig Legate sind die je 50.000.– Tschechenkro-
nen, die Ferdinand Bloch-Bauer an die im Testament
genannten Vereine auszahlen soll. Eine Sicherstellung
der Legatare wird hingegen ausgeschlossen („hat zu ent-
fallen“).

Der zweite Absatz des Pkt III beinhaltet die strittige
Passage: Die Erblasserin „bittet“ ihren Ehegatten „nach
seinem Tode“ „meine 2 Porträts und die 4 Landschaften
von Gustav Klimt“ „der österr Staats-Gallerie in Wien,
die mir gehörende Wiener und Jungfer Brezaner Biblio-
thek der Wiener Volks- und Arbeiterbibliothek zu hin-
terlassen. Ich stelle es der Wiener Volks- u Arbeiter Bi-
bliothek anheim die Bücher zu behalten oder sie zu ver-
kaufen und den Erlös als Legat anzunehmen. Auch für
dieses Legat hat jegliche Sicherstellung zu entfallen.“

Die Erblasserin „bittet“ also ihren Ehegatten in ei-
nem einzigen Satz um Zweierlei: Er soll die Klimt-Ge-
mälde der Österreichischen Staatsgalerie und die beiden
Bibliotheken der Wiener Volks- u Arbeiter Bibliothek
hinterlassen. Dann folgt eine Ergänzung, die nur die
beiden Bibliotheken betrifft: Die Wiener Volks- und Ar-
beiter Bibliothek darf die ihr zugedachten Bücher auch
verkaufen und den Erlös „als Legat annehmen“. Diese
Formulierung ist zwar juristisch etwas missglückt, doch
ändert dies nichts daran, dass die Erblasserin die Zu-
wendung der beiden Bibliotheken an die Wiener Volks-
u Arbeiter Bibliothek als nichts anderes denn als ein Le-
gat versteht. Ferner wird festgehalten, dass „auch für
dieses Legat . . . jegliche Sicherstellung zu entfallen hat“.
Da im Zusammenhang mit den Klimt-Bildern die Si-
cherstellungsfrage nicht aufgeworfen wird, bezieht sich
die Formulierung: „auch für dieses Legat“ offensichtlich
auf die Tschechenkronen-Legate an die beiden Vereine.

Dennoch: Dass die Bibliotheksgabe lediglich Gegen-
stand einer unverbindlichen Bitte an den Universaler-
ben und somit kein Legat sein sollte, kann angesichts
des klaren Wortlautes des Testaments und wohl auch
angesichts des Verständnisses der „Bitte“ als letztwillige
Anordnung iS der ständigen Judikatur wohl ausge-
schlossen werden. Es liegt vielmehr – trotz der Formu-
lierung als „Bitte“ – eine letztwillig angeordnetes Legat
vor.30)

Dann aber fragt man sich, aus welchem geheimnis-
vollen Grund dieselbe „Bitte“, soweit sie die Klimt-Bil-
der betrifft, nicht genauso als Legat zu verstehen ist.
Denn im einen wie im anderen Fall bedient sich die
Erblasserin derselben Formulierungen. Ist die Biblio-
theksgabe ein Legat, wie ja die Erblasserin ausdrücklich
festhält, dann wohl auch die Bildergabe.

Eine weitere „Bitte“ enthält der dritte Absatz des
Pkt III. Hier wird Ferdinand Bloch-Bauer „gebeten“,
den Schmuck seiner verstorbenen Frau – gleichfalls erst
nach seinem Tode – unter den im Testament genannten
Neffen und Nichten „möglichst zu gleichen Teilen auf-
teilen zu wollen“.31) Hier wird der Ausdruck Legat nicht
verwendet. Dennoch geht man nicht fehl, auch hier ein
Legat anzunehmen. Denn es findet sich nicht der ge-
ringste Grund, warum nicht auch der Schmuck der ver-
storbenen Ehegattin im Wege eines Legats an die ge-

nannten Neffen und Nichten gelangen sollte. Hier wird
keine andere „Bitte“ gestellt als in den beiden anderen
Fällen. Alle drei Fälle sind gleich zu behandeln. Die Ver-
bindlichkeit der „Bitten“ zu leugnen, würde auch in der
Sache nicht einleuchten. Welchen Sinn hätte es, in ei-
nem Testament nichts anderes als im Ergebnis das Fol-
gende zu sagen: „Lieber Mann, mache mit den Bildern,
den Bibliotheken und mit meinem Schmuck, was im-
mer du willst. Alles sei dein zur beliebigen Verwendung.
Wenn dir dazu zu deinen Lebzeiten nichts einfällt, dann
könntest du ja überlegen, ob du die Bilder dereinst der
Galerie, die Bücher der genannten Bibliothek und den
Schmuck den genannten Neffen und Nichten wie auch
immer, vielleicht aber auch im Sinne meines Vorschlags,
widmen willst. Ich verlange von dir in diesem Zusam-
menhang aber gar nichts!“? Verfügt man so über Dinge,
deren weiteres Schicksal einem besonders am Herzen
liegt? Widmet man mehr als die Hälfte des Testaments
einem solchen „rechtlichen Nichts“? Dies vor dem Hin-
tergrund, dass für den Fall des Eintritts der Ersatzerb-
schaft die genannten Gegenstände einem sofort fälligen
Legat zugunsten der Vermächtnisnehmer unterfallen?

WennWelser darauf hinweist, man könne doch nicht
annehmen, Adele Bloch-Bauer habe ihren Mann zwin-
gen wollen, die Bilder dem Staat „auch unter völlig ve-
ränderten Umständen“ zu hinterlassen, so ist die An-
nahme der Verbindlichkeit durchaus mit dem Gedan-
ken vereinbar, dass diese Verbindlichkeit nicht auch
„unter völlig veränderten Umständen“ wirkt. Dazu wei-
ter unten.

Alles in allem sprechen mE gute Gründe für die An-
nahme, dass die letztwilligen „Bitten“ der Adele Bloch-
Bauer als verbindliche letztwillige Anordnungen ge-
meint waren.

b) Legat Adele Bloch-Bauers statt Testierpflicht
des Universalerben

Anerkennt man die Verbindlichkeit der letztwilligen
Verfügung Adele Bloch-Bauers über die Klimt-Gemäl-
de, so ist damit die Testamentsproblematik noch lange
nicht gelöst. Denn nunmehr fragt sich, was es bedeutet,
dass der Universalerbe den Bedachten die genannten
Vermögensgegenstände erst „nach seinem Tode hinter-
lassen“ bzw (was den Schmuck betrifft) „aufteilen“ soll.
Heißt dies, bezogen auf die Klimt-Gemälde, dass Ferdi-
nand Bloch-Bauer die Österreichische Staatsgalerie in
seinem eigenen Testament durch ein von ihm ausge-
setztes Legat bedenken muss – oder soll die Österrei-
chische Staatsgalerie bereits aufgrund eines Legats Adele
Bloch-Bauers mit Eintritt des Todes Ferdinand Bloch-
Bauers einen Vermächtnisanspruch auf die Klimt-Ge-
mälde haben?

Der Wortlaut des Testaments spricht zwar prima fa-
cie dafür, dass Ferdinand Bloch-Bauer gehalten sein

30) Wenn man schon ganz allgemein unter den Prämissen der Rsp „Bit-
ten“ als verbindliche letztwillige Verfügungen qualifiziert, so liegt erst
recht nahe, dass letztwillige Formulierungen, die darauf hinauslaufen,
dass der Erblasser den Erben „bittet“, das einem Dritten eingeräumte
„Legat“ zu erfüllen, verbindlich gemeint sind.

31) Auch diese Wendung ist sprachlich nicht sonderlich geglückt: Wer
einmal tot ist, kann nichts mehr aufteilen. Gemeint ist wohl, dass
der Schmuck schon vorher aufzuteilen ist, der Erbe ihn aber bis zu
seinem Ableben noch behalten darf.
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soll, in seinem eigenen Testament ein entsprechendes
Vermächtnis vorzusehen.

Teleologisch konsequent erscheint dies jedoch nicht.
Wenn den Ersatzerben ein sogleich wirksames Legat
Adele Bloch-Bauers belasten soll, so erscheint es folge-
richtiger, dem bevorzugten Ehemann zwar, solange er
lebt, das Recht zu gewähren, die Bilder noch Zeit seines
Lebens zu genießen, sie aber mit seinem Tode ohne wei-
tere letztwillige Erklärungserfordernisse der Österrei-
chischen Galerie zuzugestehen. Dies spricht dafür,
die letztwillige Anordnung Adele Bloch-Bauers als
fideikommissarisches Legat (§§ 608 ff ABGB) zu quali-
fizieren.

Dass Adele Bloch-Bauer die im Pkt III des Testa-
ments ausdrücklich genannten Legate nicht als eigene,
sondern als künftige ihres Ehemannes verstanden wissen
wollte, liegt nicht gerade nahe. Besonders merkwürdig
wäre, dass sie bei einem solchen Verständnis angeordnet
haben sollte, dass beim Bibliothekslegat „jegliche Si-
cherstellung zu entfallen habe“. Wenn (auch) das Bil-
bliothekslegat nicht ihres, sondern erst eines ihres Man-
nes in seinem eigenen Testament sein sollte, so befrem-
det es, dass Adele Bloch-Bauer bereits Anordnungen
darüber trifft, dass ihr Mann seinen eigenen Erben vor-
schreiben soll, von Sicherstellungen für die Erfüllung ei-
nes eigenen Legates abzusehen. So kann das Testament
Adele Bloch-Bauers sinnvoller Weise wohl nicht ver-
standen werden.

Dazu kommt jedoch noch eine weitere Überlegung.
Wollte Adele Bloch-Bauer ihrem Ehemann auferlegen,
sein Testament in ganz bestimmter Weise abzufassen,
also bestimmte Gegenstände im Wege eines Legats be-
stimmten Rechtssubjekten zu vermachen, dann griffe
eine derartige Anordnung in die Testierfreiheit Ferdi-
nand Bloch-Bauers ein. Solche Eingriffe werden für un-
zulässig gehalten.32) Eine Auslegung des Testaments
Adele Bloch-Bauers im Sinne der Festlegung einer
Pflicht des Universalerben, seinerseits bestimmte Legate
vorzusehen, wäre also eine Auslegung in Richtung Un-
zulässigkeit der letztwilligen Anordnung. Die Grund-
sätze der Konversion33) sind auch bei letztwilligen Wil-
lenserklärungen relevant. Der favor testamenti gebietet,
unzulässige letztwillige Verfügungen, soweit dies mög-
lich ist, in gesetzlich erlaubte umzudeuten. Den Vorzug
verdient daher eine Auslegung, bei der die getroffene
letztwillige Verfügung aufrecht bleiben kann.34)

All dies spricht dafür, die „Bitte“, die Klimt-Gemälde
mit dem Tode des Erben der Österreichischen Staatsga-
lerie „zu hinterlassen“, als fideikommissarisches Ver-
mächtnis Adele Bloch-Bauers zu verstehen.35) Ein sol-
ches ist anerkanntermaßen erlaubt. Hingegen liegt
nicht eine letztwillige Anordnung vor, die darauf hi-
nausliefe, Ferdinand Bloch-Bauer selbst sei verpflichtet,
in seinem eigenen Testament entsprechende Legate vor-
zusehen.

c) Fideikommissarisches Legat einer dem Erben
gehörenden Sache

Sofern Adele Bloch-Bauer Eigentümerin der Klimt-Ge-
mälde war, wären mit dem bisher Gesagten die Testa-
mentsprobleme geklärt. Nun wird jedoch darauf hinge-
wiesen, dass im Verlassenschaftsverfahren festgehalten
worden sei, dass Adele Bloch-Bauer gar nicht Eigentü-

merin der Bilder gewesen sei. Eine nähere Begründung
für diese Behauptung wird nicht gegeben.

Ob das Schiedsgericht diesen Hinweis vorweg als
ausreichenden Nachweis für das Fehlen dieses Eigen-
tums werten wird, ist abzuwarten. Denn es wurde be-
reits oben gezeigt, dass es eine Reihe gegenläufiger Indi-
zien gibt, die dafür sprechen, dass Adele Bloch-Bauer
sehr wohl Eigentümerin der Klimt-Bilder war. Zumin-
dest dürfte sie subjektiv davon überzeugt gewesen sein,
dass die Klimt-Bilder ihr gehören.

Die für bzw gegen das Eigentum Adele Bloch-Bauers
an den Klimt-Gemälden angeführten und möglicher-
weise noch anzuführenden Beweise zu würdigen, ist
nicht die Aufgabe eines außen stehenden Rechtsgutach-
ters. Das bleibt dem den Fall entscheidenden Schiedsge-
richt überlassen.

Welser/Rabl weisen darauf hin, dass nach der dama-
ligen Rechtslage vermutet wurde, dass das in aufrechter
Ehe Erworbene im Zweifel als vom Manne herrühre
(§ 1237 zweiter Satz aF; § 1247 ABGB).36) Diese gesetz-
liche Vermutung gilt zwar seit dem EheRÄG 1978 nicht
mehr, die Beurteilung der testamentsrelevanten Vermö-
genssituation der Erblasserin hat sich aber nahe liegen-
der Weise an der damals relevanten Rechtslage zu orien-
tieren.37) Dennoch sei angemerkt, dass Adele Bloch-
Bauer dem der damaligen gesetzlichen Vermutung zu-
grunde liegenden „Hausfrauenmodell“ in keiner Weise
entsprach. Ob deshalb im vorliegenden Fall eine teleo-
logische Reduktion der gesetzlichen Vermutung erwo-
gen werden sollte, bleibe dahingestellt. Eine derartige
Vorgangsweise würde in keiner Weise helfen, die Frage
der Eigentumszurechnung im Falle eines bestehenden
Beweisnotstands zu beantworten.38)

Geht man davon aus, dass nicht geklärt werden
kann, wem die Klimt-Bilder 1923 bzw 1925 tatsächlich
gehört haben, und dass daher auf die zitierte gesetzliche
Vermutung zurückgegriffen werden muss, so stellt sich
die weitere Frage, welche Bedeutung dies für das fidei-
kommissarische Vermächtnis hat. Ü

32) Das Versprechen eines Erblassers, jemanden letztwillig zu beden-
ken, ist ungültig; SZ 49/136; Arb 9925; vgl auch SZ 36/30; ausge-
nommen ist die Zusicherung einer Erbschaft im Rahmen eines Erb-
vertrags bzw eines Vemächtnisvertrags, der aber nur zwischen Ehe-
gatten möglich ist;Welser in Rummel3 § 552, 553 Rz 2. Zulässig sind
auch Schenkungen auf den Todesfall; sie betreffen jedoch keine Ver-
pflichtungen, später letztwillig zu verfügen; vielmehr wird das Ge-
schäft sofort vorgenommen. Sonstige Verträge auf den Todesfall,
die keine erbrechtlichen Ansprüche begründen, sind zulässig, sind
im gegebenen Zusammenhang aber nicht von Interesse.

33) Vgl Binder, Zur Konversion von Rechtsgeschäften (1982); Krampe,
Die Konversion von Rechtsgeschäften (1980).

34) SZ 46/34; 38/144; NZ 1997, 365; Welser in Rummel3 §§ 552, 553
Rz 10.

35) Dies bedeutet nicht, dass die Unverbindlichkeit der „Bitte“ lediglich
bezweifelt wird und deshalb § 614 ABGB anzuwenden wäre; viel-
mehr wird, im Einklang mit der Rsp zu ähnlichen Fällen, die Verbind-
lichkeit der „Bitte“ zweifelsfrei angenommen.

36) Welser/Rabl, Klimt 56 ff.
37) Adele und Ferdinand Bloch-Bauer heirateten am 19. 12. 1899; vgl

Blg 25 zu Krejci, Rechtsgutachten. Die streitverfangenen Bilder wur-
den zwischen 1903 und 1916 gemalt, konnten daher nur während
der aufrechten Ehe von Adele und Ferdinand Bloch-Bauer erworben
worden sein.

38) Auf die reizvolle Frage, ob im vorliegenden Fall § 1247 erster Satz
ABGB sinngemäß angewandt werden könnte (wonach als der Frau
geschenkt angenommen wird, was ihr der Ehegatte an Schmuck,
Edelsteinen und anderen Kostbarkeiten zum Putze gegeben hat),
wird hier nicht eingegangen.
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Sollten die Klimt-Gemälde nicht Adele Bloch-Bauer
gehört haben bzw hat man im Zweifel von einer solchen
Annahme auszugehen, so betrifft das diesbezügliche fi-
deikommissarische Legat im Testament Adele Bloch-
Bauers Gegenstände, die sich (vermutlich) bereits vor
Einantwortung im Eigentum des Universalerben Ferdi-
nand Bloch-Bauer befanden.

Das ABGB anerkennt ein Vermächtnis auch an einer
Sache, die dem Erben selbst gehört (§ 662 ABGB).39)

Solche Sachen (ebenso wie Sachen, die dem Erblasser
oder einem Legatar gehören, der sie einem Dritten leis-
ten soll) sind keine solchen „fremden“, die nicht Gegen-
stand eines Legats sein können. Vermächtnisse an Sa-
chen, die dem Erben gehören, werden also nach österr
Recht für zulässig erachtet. Der Grund dafür liegt wohl
in der Erwägung, dass sich ein zur Erbschaft Berufener
ja überlegen kann, ob er ein ihn so belastendes Erbe an-
treten will. Findet er die ihm zugemutete Belastung als
zu hoch, wird er die Erbschaft ausschlagen.

Im vorliegenden Fall sieht das fideikommissarische
Legat vor, dass es erst mit dem Tod des Universalerben
fällig werden soll. Der OGH hält auch solche Legate für
zulässig:40)

NZ 1998, 146: „Vermacht der Erblasser eine dem Er-
ben oder Hauptvermächtnisnehmer gehörende Sache ei-
nem Dritten, so liegt ein gültiges Legat vor. Die Gültigkeit
eines solchen Legates wird auch durch den Umstand, daß
das Legat erst mit dem Tod des Beschwerten zum Tragen
kommen soll, nicht beeinträchtigt, weil der Erblasser den
Zeitpunkt der Fälligkeit des Legates frei bestimmen kann.“

NZ 1999, 91: „Ein Vermächtnis, mit dem der Belastete
verpflichtet wird, eine ihm selbst gehörende Sache entwe-
der zu Lebzeiten oder von Todes wegen an den Legatar
zu leisten, fällt idR schon im Erbfallszeitpunkt an; lediglich
die Fälligkeit ist hinausgeschoben. Ein solches Legat ver-
stößt nicht gegen die Testierfreiheit des Belasteten.“

Ein Teil der Lehre teilt diese Ansicht nicht.41) Ein
derartiges Legat unterlaufe sehr wohl die Testierfreiheit
des Belasteten und sei daher unwirksam.

Die Frage ist also strittig. Ihre Beantwortung ist für
die Lösung des anstehenden Falles dann von wesentli-
cher Bedeutung, wenn tatsächlich davon auszugehen
wäre, dass die Klimt-Gemälde Adele Bloch-Bauer, über
die sie letztwillig verfügt hat, gar nicht gehört haben.
Dabei wird sich das Schiedsgericht zu überlegen haben,
ob es den anhängigen Rechtsstreit zum Anlass nimmt,
sich der LehreWelsers sowie von B. Jud und Kletecvka an-
zuschließen und damit von der Rsp des OGH und an-
derer Kommentarliteratur abzurücken, oder ob es sich
an die bisher vorhandene Rsp und die diese bestäti-
gende Kommentarliteratur hält.

Richtig ist, dass sich der OGH bislang noch nicht
eingehend mit der These Welsers auseinandergesetzt
hat. Die dem OGH beipflichtenden Ansichten in der
Kommentarliteratur beschränken sich auf sehr kurze
Stellungnahmen.

Auch Welser/Rabl gehen davon aus, dass es Ver-
mächtnisse an Sachen, die dem Erben schon vor Ein-
antwortung gehören, geben darf.42) Sie akzeptieren fer-
ner, dass sich die Fälligkeit solcher Legate nicht zwin-
gend nach § 685 ABGB bestimmt, sondern dem Erblas-
ser freisteht, die Fälligkeit privatautonom festzulegen.43)

Der Erblasser kann also eine erheblich spätere als die

gesetzlich vorgesehene Fälligkeit des Anspruchs auf
das Legat einer dem Erben gehörenden Sache anord-
nen. Nur der Tod des Erben dürfe, so wird gesagt, nicht
der Fälligkeitszeitpunkt sein, weil dies auf unzulässige
Weise in die Testierfreiheit des Erben über sein eigenes
Vermögen eingreife.

Dass ein solches Legat des (ersten) Erblassers an ei-
ner dem belasteten Erben gehörenden Sache nur des-
halb, weil es just (auch44)) mit dem Tod des Erben fäl-
lig wird, als eigenes Legat des Erben zu qualifizieren
sei, vermag nicht zu überzeugen. Der Tod des Erben
ist lediglich die Bedingung für den Eintritt der Fällig-
keit des Legats des (ersten) Erblassers; zu einer Aus-
übung der Testierfreiheit des Erben kommt es ebenso
wenig wie in Fällen, in denen der Erbe schon vorher
über eigene Sachen zugunsten anderer Personen ver-
fügt hat.

Was hier im Grunde eigentlich stört, ist der Gedan-
ke, dass ein Erblasser Legate an Sachen des Erben, an-
ordnen darf und kann. Eben dies aber erlaubt das
ABGB merkwürdiger Weise.45) Diese rechtspolitische
Entscheidung des ABGB hat dann aber auch nicht min-
der störende Folgen.

Der OGH geht davon aus, dass jemand, der eine
Erbschaft antritt, die ihn im Hinblick auf eigenes Ver-
mögen belastet, auch die Konsequenzen daraus zu tra-
gen hat. Dieses Argument lässt sich mE nicht mit
dem Hinweis auf die Unverzichtbarkeit der Testierfrei-
heit aus dem Sattel heben. Wer zB eine schwer über-
schuldete Erbschaft antritt und dadurch sein eigenes
Vermögen verliert, weil er es zur Bezahlung der vom
ererbten Vermögen nicht gedeckten Schulden des Erb-
lassers aufbraucht, verantwortet dies als privatautonom
handelndes Rechtssubjekt und kann sich nicht darauf
berufen, dass ihn der infolge des Erbschaftsantritts wi-
derfahrene Verlust des eigenen Vermögens unzulässi-

39) Das ist nicht selbstverständlich: So rechnen das BGB und das ZGB
Legatsgegenstände, die im Eigentum des Erben stehen, zu den
„fremden Sachen“, die nicht Gegenstand eines gültigen Legats sein
können. Das ABGB fußt demgegenüber auf dem ALR, Teil I,
12. Hptst § 374. Vgl hiezu schon Welser/Rabl, Klimt 46 mwN. Zur
Zulässigkeit von Legaten an Sachen des Erben: Weiß in Klang2 III,
556; Eccher in Schwimann2 § 662 Rz 4; Apathy in Koziol/P. Bydlin-
ski/Bollenberger § 662 Rz 1; Welser in Rummel3 § 662 Rz 2 unter
Hinweis auf seine Lehre von der Unzulässigkeit der Fälligkeit des Le-
gats mit dem Tod des Erben; ebenso Koziol/Welser II12 498.

40) NZ 1998, 146 = SZ 70/102; NZ 1999, 91; anders wohl GlUNF 1179:
in dieser E wurde der Erblasserin von vornherein das letztwillige Dis-
positionsrecht über Hausanteile abgesprochen, die nicht der Erblas-
serin, sondern zT den Erben selbst und zT zu einem den Erben künf-
tig erst zukommenden Substitutionsvermögen gehört haben. – Bei
der jüngst ergangenen E OGH 27. 8. 2005, 2005/05/23 10 Ob 14/
04p, die gleichfalls im gegebenen Zusammenhang (nicht von Wel-
ser/Rabl) genannt wird, geht es nicht um eine fideikommissarische
Substitution, sondern um eine die Testierfreiheit beschränkende Auf-
lage. Der Fall entspricht nicht dem hier interessierenden Sachverhalt.

41) Dagegen: Welser, Das Legat einer fremden Sache, NZ 1994, 197;
derselbe in Rummel3 § 662 Rz 2; B. Jud, NZ 1998, 149; Kletecvka,
Das Nachlegat der Sache des Erben, NZ 1999, 66; Welser/Rabl,
Klimt 48 ff; dafür Eccher in Schwimann2 § 650 Rz 3 und Apathy in
Koziol/P. Bydlinski/Bollenberger § 662 Rz 1.

42) Welser/Rabl, Klimt 46.
43) Welser/Rabl, Klimt 47.
44) Es ist denkbar, dass ein derartiges Legat nach Wahl des Erben, spä-

testens jedoch im Zeitpunkt seines Todes fällig sein soll. Auch im vor-
liegenden Fall liegt nahe, dass Ferdinand Bloch-Bauer das Recht
hatte, die Legate über die Bilder, die Bibliotheken und den Schmuck
noch vor seinem Tod zu erfüllen. Was die Bilder betrifft, so ist dies be-
züglich eines der Gemälde im Jahre 1936 geschehen.

45) Auf diese Merkwürdigkeit weisen auch Welser/Rabl, Klimt 46, hin.
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gerweise um seine eigene Testierfreiheit gebracht habe,
weil er selbst ja nun nichts mehr habe, worüber er tes-
tieren könne. Dies ist auch dann so, wenn die ererbten
Schulden erst mit dem Tod des Erben oder erst später
fällig sein sollten. Die Testierfreiheit schützt niemanden
davor, eigenes Vermögen schon vor oder zum Zeitpunkt
seines Todes im Zusammenhang mit einer Erbschaft zu
verlieren oder zu belasten.

Wer eine Erbschaft antritt, die Legate zulasten des ei-
genen Vermögens des Erben enthält, hat sich diesen An-
tritt selbstverantwortlich zu überlegen. Vor Fehlent-
scheidungen schützt nicht die unverzichtbare Testier-
freiheit, sondern es bleibt bei der privatautonomen
Selbstverantwortung dessen, der sich zu überlegen hat,
ob er eine Erbschaft annimmt oder ausschlägt. Ob die
solcherart übernommenen Verpflichtungen aus einer
Erbschaft gleich, später, nur bei Eintritt bestimmter Be-
dingungen oder eben zum Zeitpunkt des Todes des An-
tretenden fällig werden, ist letztlich für die Gültigkeit
der die Belastungen mit sich bringenden letztwilligen
Verfügungen nicht von Belang.

All das hat mit einer Verpflichtung, künftig über den
eigenen Nachlass in bestimmter Weise (und nicht mehr
frei) selbst letztwillig verfügen zu müssen, im Grunde
nichts zu tun.

Auch im vorliegenden Zusammenhang geht es
nicht darum, dass Ferdinand Bloch-Bauer gehalten
werden sollte, selbst Legate an ursprünglich eigenen
Sachen zugunsten zB der Österreichischen Staatsgalerie
auszusetzen; vielmehr sollten Legate Adele Bloch-Bau-
ers erst mit dem Tod Ferdinand Bloch-Bauers fällig
werden.

Dabei ist zu beachten, dass auch Welser/Rabl wohl
keinen Einwand gegen ein Legat Adele Bloch-Bauers er-
hoben hätten, hätte Adele Bloch-Bauer angeordnet,
dass die Klimt-Gemälde sogleich der Österreichischen
Staatsgalerie als Legat zu übergeben seien. Der Um-
stand, dass die Bilder – wie hier hypothetisch angenom-
men – nicht ihr gehört haben sollten, hätte nicht ge-
stört. Nun wollte Adele Bloch-Bauer ihren Ehegatten
im Vergleich zu den eingesetzten Ersatzerben besser
stellen; deshalb gewährte sie ihm das Recht, die
Klimt-Gemälde, solange er lebt, zu behalten. Ferdinand
Bloch-Bauer war deshalb nicht verpflichtet, die Bilder zu
behalten, sondern konnte das Legat zugunsten der
Österreichischen Staatsgalerie jederzeit erfüllen, was er
1936 auch im Hinblick auf eines der Gemälde tat. Er
sollte sich jedoch dessen ungeachtet bis zu seinem Tode
an den Gemälden erfreuen dürfen.46) Und eben wegen
dieses „Privilegs“ soll das Legat wegen Verletzung der
Testierfreiheit Ferdinand Bloch-Bauers unzulässig sein?
Die größere Belastung soll erlaubt, die geringere hinge-
gen verboten sein?

Es ist hier nicht möglich, alle mit der angeschnitte-
nen Problematik zusammenhängenden Fragen und
Argumente ausreichend zu erörtern. ME spricht je-
doch der derzeitige Diskussionstand der anstehenden
Frage zumindest, was den vorliegenden Fall betrifft,
nicht gerade zwingend dafür, den anhängigen Rechts-
streit zum Anlass zu nehmen, sich von der bestehen-
den Rsp des OGH, von der nicht alle meinen, dass
sie kritikwürdig sei, zu verabschieden und in den Lega-
ten der Adele Bloch-Bauer eine so gravierende Verlet-

zung der Testierfreiheit ihres Universalerben zu sehen,
dass man von der Unwirksamkeit der Legate ausgehen
müsse.

d) Vorausvermächtnis?
Jüngst wurde (nicht von Welser/Rabl) das Argument
vorgetragen, Adele Bloch-Bauer habe die Klimt-Ge-
mälde schon deshalb letztwillig nicht zum Gegenstand
eines fideikommissarischen Legats zugunsten der
Österreichischen Galerie machen können, weil diese
Bilder dem gesetzlichen Vorausvermächtnis iSd § 758
ABGB aF47) unterfielen, daher Ferdinand Bloch-Bauer
lastenfrei zukommen mussten. Es ist also zu fragen,
ob die Klimt-Gemälde „zum Haushalt gehörende be-
wegliche Sachen“ sind.

Auch wenn man die Haushaltszugehörigkeit beweg-
licher Sachen nicht auf das für die Haushaltsführung
Notwendige beschränkt, sondern „großzügig“ betrach-
tet,48) so geht es wohl zu weit, überhaupt keine Differen-
zierung zu treffen und schlicht zu behaupten, alles, was
in einem gemeinsam bewohnten Haus nicht niet- und
nagelfest ist, wäre vom gesetzlichen Voraus erfasst,
was konsequenterweise bedeuten würde, dass die ge-
samte Kunstsammlung der Familie Bloch-Bauer, soweit
sie sich in deren Palais befand, zum Hausrat gezählt
werden müsste. Das ginge wohl entschieden zu weit.
Nach § 758aF ABGB waren Gegenstände gemeint, die
den bisherigen Lebensverhältnissen der Eheleute ent-
sprechend irgendwie (aber eben doch) den Haushalts-
zwecken dienten.49) Dazu gehören durchaus auch Mö-
bel, Teppiche und Bilder, all dies aber nur, soweit sie
nicht als Wertanlage angeschafft wurden oder sonstigen
Sonderzwecken dienen!50) Gegenstände, die in erster Li-
nie dem persönlichen Gebrauch oder der Berufsaus-
übung dienen (wie zB die Bibliothek eines Ehepartners)
zählen nicht zum gesetzlichen Vorausvermächtnis.51)

Gleiches muss für eine im gemeinsamen Haus unterge-
brachte Kunstsammlung gelten. Es ginge nicht nur zu
weit, die Porzellansammlung des Ferdinand Bloch-
Bauer als zum Haushalt zählendes „Geschirr“ zu sehen,
sondern auch, die Gemäldesammlung, zu welcher auch
die Klimt-Gemälde der Adele Bloch-Bauer zählen, als

46) Solche Regelungen finden sich auch im Bereich sonstiger Rechtsge-
schäfte. Ein Beispiel aus dem hier interessierenden Sachverhalt: Im
Rückstellungsvergleich mit Gustav Ucicky wurde vereinbart, dass
der Rückgabepflichtige das Bild „Schloss Kammer am Attersee“
bis zu seinem Tode behalten darf, das Bild aber nach seinem Tod
der Österreichischen Galerie herauszugeben ist, was auch geschah.

47) Der im Jahre 1925 geltende § 758 ABGB aF lautete: „Außer dem
Erbteile gebühren dem überlebenden Ehegatten als Vorausver-
mächtnis die zum ehelichen Haushalt gehörenden beweglichen Sa-
chen, neben Kindern jedoch nur das für seinen eigenen Bedarf nöti-
ge.“ Das Ehepaar Bloch-Bauer war kinderlos.

48) Welser in Rummel 3 § 758 Rz 5; Zankl, Das gesetzliche Vorausver-
mächtnis des Ehegatten (1996) 262 ff.

49) Welser in Rummel3 § 758 Rz 5.
50) Koziol/Welser II12, 436. Primär als Wertanlage angeschaffte Gegen-

stände zählen nicht zum Haushalt: Apathy in Koziol/P. Bydlinski/
Bollenberger § 758 Rz 3.

51) Koziol/Welser II12, 436; Apathy in Koziol/P. Bydlinski/Bollenberger
§ 758 Rz 3. IdS schon Weiß in Klang2 III, 781, ebenso ders in Klang1

II/1 609 f, bzgl Musikinstrumenten: Wurde gemeinsam musiziert, ge-
hören Musikinstrumente zum Haushalt. „War hingegen von dem ver-
storbenen Ehegatten die Musik zu Berufs- oder Erwerbszwecken
betrieben worden, so wird man nicht sagen können, daß die Instru-
mente zum ehelichen Haushalt gehört haben.“ Keinesfalls gehören
„Gegenstände, die dem Erwerbsgeschäft des einen oder auch bei-
der Ehegatten (Ärzte- oder Anwaltsehepaar) gedient haben zum
Haushalt.“
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Wandschmuck der Wohnung zu werten. Die Klimt-Ge-
mälde zählen daher nicht zum gesetzlichen Vorausver-
mächtnis nach § 758aF ABGB. Von all dem abgesehen
ist es zulässig, einzelne Gegenstände selbst dann anderen
Personen zu legieren, wenn diese Gegenstände zum
Haushalt gehören, zB ein bestimmtes Bild;52) gegebe-
nenfalls können es auch mehrere sein.

3. Rechtsfragen zum Versprechen Ferdinand
Bloch-Bauers

Sieht man im erklärten letzten Willen Adele Bloch-
Bauers, die Klimt-Gemälde betreffend, ein gültiges
Legat zugunsten der Österreichischen Staatsgalerie, so
ist die rechtliche Qualifikation des vor dem Verlassen-
schaftsgericht abgegebenen Versprechens des Universa-
lerben Ferdinand Bloch-Bauer, die „Bitten“ der Erblas-
serin „getreulich erfüllen“ zu wollen, nur mehr von
untergeordneter Bedeutung. Dies ist freilich anders,
wenn man wie Welser/Rabl die letztwilligen Erklärun-
gen Adele Bloch-Bauers für rechtlich unverbindlich
hält.

Die Bereinigung einer als unklar empfundenen
Rechtslage durch entsprechende verbindliche Erklärun-
gen ist durchaus sinnvoll. Ob eine derartige Bereinigung
der Rechtslage durch die Erklärung Ferdinand Bloch-
Bauers, den letzten Willen seiner Frau „getreulich erfül-
len“ zu wollen, hinreichend gelungen ist, lässt allerdings
Zweifel offen.

Zum einen ist davon auszugehen, dass die einseitige
Erklärung eines Erben vor dem Verlassenschaftsgericht,
einen zB formungültig erklärten letzten Willen oder
einen, dessen Inhalt gesetzwidrig und deshalb unwirk-
sam ist, erfüllen zu wollen, einer unwirksamen letztwil-
ligen Verfügung nachträglich keinerlei Gültigkeit ein-
haucht.53)

Zu fragen bleibt nur, ob eine solche Erklärung zu ei-
nem konstitutiven Anerkenntnisvertrag54) mit den bis-
lang nur zweifelhaft Berechtigten führt. Sofern sich
diesbezüglich keine tauglichen verfahrensrechtlichen
Ansätze finden, was noch zu prüfen wäre, bleibt ledig-
lich der Versuch, das Versprechen Ferdinand Bloch-
Bauers privatrechtlich zu qualifizieren. Auch hier stellen
sich Probleme ein.

Ferdinand Bloch-Bauer gab seine Erklärung gegen-
über dem Verlassenschaftsgericht ab. Dieses ist kein
Vertragspartner eines Anerkenntnisvertrages, der mit
Anspruchsberechtigten zu schließen wäre.

Die Österreichische Staatsgalerie sollte zwar vom Er-
gebnis des Verlassenschaftsverfahrens verständigt wer-
den; ein Nachweis darüber, dass dies geschehen ist, liegt
bislang aber nicht vor. Ob die Österreichische Staatsga-
lerie allein aus einer solchen Verständigung bereits sub-
jektive Rechte hätte ableiten können, bleibt dahinge-
stellt.

Über eine sonstige Erklärung Ferdinand Bloch-Bau-
ers gegenüber der Österreichischen Staatsgalerie, die zu
einem Anerkenntnisvertrag geführt hätte, ist bislang zu
wenig bekannt. In den zahlreichen Unterlagen, die aus
den Galeriearchiven vorgelegt wurden, findet sich
keine Aktennotiz über eine einschlägige Erklärung Fer-
dinand Bloch-Bauers, geschweige denn ein passender
Vertragstext. Dennoch liegt angesichts der engen Bezie-

hungen zwischen der Österreichischen Staatsgalerie
und der Familie Bloch-Bauer nahe, dass die Galeriedi-
rektion vom Verlassenschaftsverfahren und dem Legat
Adele Bloch-Bauers informell wusste. Aus einem sol-
chen bloßen Wissen allein folgt noch nicht, dass ein
konstitutives Anerkenntnis über die Legatsansprüche
der Österreichischen Staatsgalerie mit Ferdinand
Bloch-Bauer zustande gekommen wäre. Auszuschlie-
ßen ist es nicht, doch fehlt es bislang an überzeugenden
Nachweisen.

Der Annahme, es läge ein Schenkungsversprechen
des Ferdinand Bloch-Bauer vor, scheitert selbst dann,
wenn es gegeben worden ist, an der Einhaltung der hie-
für gebotenen Formvorschriften. Außerdem indizierte
die Anerkennung eines Legats nicht schon einen Schen-
kungswillen.

Schwer fällt im Übrigen angesichts des derzeitigen
Sachverhaltswissens auch, im vorliegenden Fall die Vo-
raussetzungen für eine „Schenkung per Besitzkonstitut“
anzunehmen.

Was bleibt, ist eine Selbstbindungserklärung Ferdi-
nand Bloch-Bauers, die gegebenenfalls auch eine mora-
lische Verpflichtung seiner Erben begründen kann.

4. Rechtsfragen zur NS-Zeit
Hätte Adele Bloch-Bauer die Klimt-Gemälde auch dem
NS-Regime legiert? Es bedarf wohl keiner besonderen
Bemühungen im Rahmen der „hypothetischen Ausle-
gung“,55) um diese Frage zu verneinen. Der „Modernen
Galerie“ hätte Adele Bloch-Bauer keine Bilder gewid-
met. Insofern konnten sich sämtliche Geschäfte, die
Dr. Führer, über die Klimt-Gemälde, tätigte, nicht auf
das Klimt-Legat berufen. Die Geschäfte Dris. Führer
unterfielen allesamt dem Nichtigkeitsgesetz. Dieses Ge-
setz bedeutete allerdings nicht, dass alle ihm widerspre-
chenden Geschäfte automatisch null und nichtig waren.
Vielmehr mussten diese Geschäfte im Zuge entspre-
chender Verfahren aufgrund der jeweils in Frage kom-
menden Rückstellungsgesetze in einem entsprechenden
Verfahren für nichtig erklärt werden.

Dies war bei den hier interessierenden Klimt-Ge-
mälden insoweit nicht der Fall, als sie nicht Gegenstand
von Rückstellungsverfahren waren. Einem solchen Ver-
fahren unterworfen wurde lediglich das seitens der Re-
publik Österreich von Gustav Ucicky zurückgeforderte
Bild, das aber nicht Gegenstand des anhängigen
Schiedsverfahrens ist, weil dieses Bild bereits 1936 von
Ferdinand Bloch-Bauer auch namens seiner längst ver-
storbenen Frau der Österreichischen Staatsgalerie ge-
widmet wurde.

Der letzte Wille Adele Bloch-Bauers lebte erst wieder
auf, als die Republik Österreich vom NS-Regime wieder
befreit war und seine Handlungsfähigkeit, wenn auch
zuerst eingeschränkt, 1945 zurückerhalten hatte. Die

52) Welser in Rummel3 § 758 Rz 6; derselbe, NZ 1990, 142.
53) Vgl GlUNF 1179; anders das Erstgericht LG Wien, 25. 4. 1900,

Cg III, 75/00.
54) Nach hM beruht ein Anerkenntnis auf einem entsprechenden Ver-

trag; manche lassen ein einseitiges Versprechen genügen, doch
muss auch dieses der anderen Seite zugehen; vgl Ertl in Rummel3

§ 1380 Rz 6 mwN.
55) Weiß in Klang2 III, 226; Welser in Rummel3 § 552 Rz 8; Kralik, Erb-

recht3 125; Apathy in Koziol/P. Bydlinski/Bollenberger § 565 Rz 4;
SZ 71/166.
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durch die NS-Zeit geänderten Verhältnisse haben das
Klimt-Legat weder endgültig untergehen lassen, noch
die Widmungskontinuität unterbrochen.

5. Rechtsfragen der Anerkennungserklärung
der Erben Ferdinand Bloch-Bauers

Die Anerkennungserklärung des Klimt-Legats durch
die Erben Ferdinand Bloch-Bauers beruft sich auf den
letzte Willen Adele Bloch-Bauers und auf das Verspre-
chen Ferdinand Bloch-Bauers, den letzten Willen seiner
Frau „getreulich zu erfüllen“. Sofern der in der Aner-
kennungserklärung anerkannte Rechtstitel der Republik
Österreich tatsächlich schon seit den zwanziger Jahren
bestanden hat, wovon hier ausgegangen wird, und so-
fern auch die Anerkennungserklärung dies ohne zu
zweifeln annahm, ist sie lediglich ein deklarativer Akt.

Geht man hingegen davon aus, dass Zweifel bezüg-
lich der Rechtswirksamkeit des Versprechens Ferdinand
Bloch-Bauers bestanden, den letzten Willen seiner Frau
getreulich zu erfüllen, ist diesbezüglich die Anerken-
nungserklärung der Erben konstitutiv. Dies gilt auch
für den Fall, dass die Anerkennungserklärung über-
haupt den Zweck verfolgte, etwaige Zweifel an der Gül-
tigkeit des Klimt-Legats Adele Bloch-Bauers für alle Zu-
kunft zu zerstreuen.

Nur soweit die Anerkennungserklärung der Erben
Ferdinand Bloch-Bauers aus dem Jahre 1948 ange-
sichts fehlender früherer rechtswirksamer Titel oder
im Hinblick auf den (keineswegs erwiesenen) Zweck,
Zweifel an den früheren Erwerbstitel zu beseitigen,
konstitutiv ist, kommt der Republik Österreich erst
ab diesem Zeitpunkt ein Erwerbstitel für die Klimt-
Gemälde zu.

Nur wenn dies zutrifft, stellt sich die weitere Frage,
ob und inwieweit die Erben diese Erklärung nur deshalb
abgegeben haben, um (mehr) Ausfuhrgenehmigungen
für die rückgestellten sonstigen Kunstwerke zu erhalten.
Diese Kausalitätsprüfung muss dem Schiedsgericht vor-
behalten bleiben. Geht man, wie hier, davon aus, dass
das Klimt-Legat rechtswirksam ist, erübrigen sich je-
doch alle diesbezüglichen Erwägungen.

6. Rechtsfragen zum Restitutionsgesetz 1998

a) Zu § 1 Z 1 Restitutionsgesetz 1998
Nach § 1 Z 1 RestitutionsG 1998 geht es um Kunstge-
genstände aus den österr Bundesmuseen und Samm-
lungen, wozu auch die Sammlungen der Bundesmobi-
lienverwaltung zählen, „welche Gegenstand von Rückstel-
lungen an die ursprünglichen Eigentümer oder deren
Rechtsnachfolger von Todes wegen waren und nach dem
8. 5. 1945 im Zuge eines daraus folgenden Verfahrens
nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes über das
Verbot der Ausfuhr von Gegenständen von geschichtlicher,
künstlerischer oder kultureller Bedeutung, StGBl. Nr 90/
1918, unentgeltlich in das Eigentum des Bundes über-
gegangen sind und sich noch im Eigentum des Bundes
befinden“.

Unter „ursprünglichen Eigentümern oder deren
Rechtsnachfolgern von Todes wegen“ iSd § 1 Z 1 Restitu-
tionsG 1998 sind jene Personen zu verstehen, die einen
Antrag auf Übereignung nach dem RestitutionsG 1998

gestellt haben. Im konkreten Fall handelt es sich also
um die Erben Ferdinand Bloch-Bauers.

„Gegenstand von Rückstellungen“ sind Kunstgegen-
stände zum einen, wenn sie aufgrund eines positiv ab-
geschlossenen Rückstellungsverfahrens nach dem ein-
schlägigen Rückstellungsgesetz oder infolge Evidenz
der Rückstellungspflicht unter Absehen von einem sol-
chen Verfahren von vornherein rückgestellt wurden.

Gegenstand von Rückstellungen sind ferner auch
Kunstgegenstände, die zwar im Wege eines Rückstel-
lungsverfahrens nach den Rückstellungsgesetzen zu-
rückgefordert worden sind, aber in der Folge nicht
rückgestellt wurden.

Nicht auf irgendwelche Rückstellungsverfahren
kommt es an, sondern auf Rückstellungsverfahren, die
von den „ursprünglichen Eigentümern oder deren
Rechtsnachfolgern“ angestrengt wurden. Im konkreten
Fall bedeutet dies, dass die Erben des Ferdinand
Bloch-Bauer Rückstellungsverfahren angestrengt haben
müssten, die darauf gerichtet waren, die streitverfange-
nen Klimt-Bilder zurückzuerhalten.56)

Die Rückstellungsverfahren sind in den einschlägi-
gen Gesetzen klar geregelt. Gegenstand eines derartigen
Rückstellungsverfahrens ist ein Kunstgegenstand nicht
schon dann, wenn ein ursprünglicher Eigentümer oder
sein Rechtsnachfolger von Todes wegen Überlegungen
darüber anstellt, ob er den Kunstgegenstand im Wege
eines solchen Verfahrens zurückverlangen soll oder
nicht. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn der
Betreffende informelle Anfragen an die Republik Öster-
reich stellt, welche Haltung diese einnehmen würde,
sollte man die Rückstellung bestimmter Kunstgegen-
stände begehren.

Bezüglich der streitverfangenen Klimt-Bilder haben
weder Ferdinand Bloch-Bauer (der bereits 1945 verstor-
ben ist und daher noch keine Rückstellungsanträge stel-
len konnte) noch seine Erben Rückstellungsanträge ge-
stellt. Die Klimt-Bilder des Legates wurden ihnen auch
sonst nicht rückgestellt. Sie waren somit nicht „Gegen-
stand von Rückstellungen“ iSd § 1 Z 1 RestitutionsG
1998.

Da § 1 Z 1 RestitutionsG 1998 zwei Tatbestandsele-
mente kennt, die kumulativ erfüllt sein müssen (arg
„und“), und bereits das erste Tatbestandselement nicht
erfüllt ist, erübrigt sich an sich die Prüfung des zweiten
Tatbestandselements. Es sei dennoch untersucht.

Demnach muss es sich ferner um Kunstgegenstände
handeln, die nach dem 8. 5. 1945 im Zuge eines aus der
Rückstellung folgenden Verfahrens nach den Bestim-
mungen des BG über das Verbot der Ausfuhr von Ge-
genständen von geschichtlicher, künstlerischer oder
kultureller Bedeutung, StGBl 1981/90, unentgeltlich in
das Eigentum des Bundes übergegangen sind und sich
noch im Eigentum des Bundes befinden.

Da die Klimt-Bilder nicht Gegenstand von Rückstel-
lungen waren, konnten sie auch nicht im Zuge eines da-
raus folgenden Verfahrens nach dem Ausfuhrverbotsge-

56) Das Bild „Schloss Kammer am Attersee III“ war Gegenstand eines
Rückstellungsverfahrens gegen Gustav Ucicky, das mit einem Rück-
stellungsvergleich endete. In diesem Verfahren hatte der Bund die
Rolle des „ursprünglichen Eigentümers“.
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setz unentgeltlich in das Eigentum des Bundes überge-
gangen sein.

Ein Kunstgegenstand ist dann „im Zuge“ eines Ver-
fahrens um eine Ausfuhrbewilligung unentgeltlich in
das Eigentum des Bundes übergegangen, wenn der An-
tragsteller mit dem Bund vereinbart hat, dass er den
Kunstgegenstand dem Bund schenkt, um so die Aus-
fuhrbewilligung für andere Kunstgegenstände zu errei-
chen.

Im vorliegenden Fall hätte bezüglich der Klimt-Bil-
der vorerst eine Rückstellung beantragt und bewilligt
werden müssen, sofern die Bilder nicht von vornherein
rückgestellt worden wären, weil die Rückstellungs-
pflicht evident war. Dann hätten die Antragsteller
dem Bund die Bilder zur unentgeltlichen Übereignung
anbieten müssen; dies mit dem Ziel, dadurch die Aus-
fuhr anderer Kunstgegenstände bewilligt zu erhalten.
Die Klimt-Bilder waren aber weder Gegenstand eines
Rückstellungsverfahrens, noch wurden sie in sonstiger
Weise zurückgestellt, auch sind sie nicht im Zuge eines
Verfahrens über Ausfuhrbewilligungen dem Bund ge-
schenkt worden. Vielmehr haben die Erben des Ferdi-
nand Bloch-Bauer lediglich anerkannt, dass der Bund
die Bilder im Hinblick auf das Klimt-Legat der Adele
Bloch-Bauer aus dem Jahre 1923/1925 und im Hinblick
auf das Versprechen des Ferdinand Bloch-Bauer, den
letzten Willen seiner Frau zu respektieren (1925), be-
halten soll. Da das Klimt-Legat als rechtswirksam anzu-
erkennen ist, haben die Erben des Ferdinand Bloch-
Bauer lediglich einen längst bestandenen Rechtstitel be-
stätigt.

Alles in allem entspricht der vorliegende Sachverhalt
daher nicht dem § 1 Z 1 RestitutionsG 1998.

b) Zu § 1 Z 2 Restitutionsgesetz 1998
§ 1 Z 2 RestitutionsG 1998 bezieht sich auf Kunstgegen-
stände, die „zwar rechtmäßig in das Eigentum des Bun-
des übergegangen sind, jedoch zuvor Gegenstand eines
Rechtsgeschäftes gem § 1 des Bundesgesetzes vom 15. 5.
1946 über die Nichtigerklärung von Rechtsgeschäften
und sonstigen Rechtshandlungen, die während der
deutschen Besetzung Österreichs erfolgt sind, [in das
Eigentum der Republik Österreich gelangt sind,]57)

BGBl 1946/106, waren und sich noch im Eigentum
des Bundes befinden.“

Dieser Tatbestand hat Fälle bedenklicher Ankäufe
vor Augen. Nach dem Krieg sind immer wieder Kunst-
werke auf Auktionen oder von befugten Händlern gut-
gläubig erworben worden, obwohl die Objekte zuvor
auf Grund eines nach dem Nichtigkeitsgesetz verpönten
Geschäftes dem ursprünglichen Eigentümer entzogen
worden sind. Die Republik Österreich hat in diesen Fäl-
len das Eigentum also nicht auf fragwürdige Weise vom
ursprünglich Berechtigten erworben, sondern von ei-
nem Dritten.

Diese Konstellation trifft auf den vorliegenden Sach-
verhalt nicht zu. Denn Dr. Führer hat drei Klimt-Bilder
als Bevollmächtigter Ferdinand Bloch-Bauers direkt der
„Modernen Galerie“ übergeben.

Die drei weiteren Bilder hat die Republik Österreich
allesamt unter Berufung auf das Klimt-Legat erworben,
legitimiert durch dieses oder zumindest durch das An-
erkenntnis der Erben des Ferdinand Bloch-Bauer. Der

Rechtsgrund für die Herausgabe der Bilder, die Gustav
Ucicky und die Wiener Städtischen Sammlungen auf-
grund von Geschäften innehatten, die dem Nichtig-
keitsgesetz unterfielen, war stets jener, der das Verhält-
nis der Republik Österreich zu den Erben Ferdinand
Bloch-Bauers betraf. Es ging also stets nur darum, dass
sich die Republik Österreich in zwei Fällen jeweils das
von den ursprünglich Berechtigtender Republik Österreich
rechtens zugedachte Bild von jenen zurückholte, die das
Bild zu Unrecht innehatten. Das dritte Bild bekam die
Republik Österreich überhaupt von der Familie
Bloch-Bauer selbst nach dem Krieg übereignet.

All diese Geschäfte entsprechen nicht dem Tatbe-
stand des § 1 Z 2 RestitutionsG 1998.

Keiner näheren Begründung bedarf die Feststellung,
dass der vorliegende Sachverhalt nichts mit dem Tatbe-
stand des § 1 Z 3 RestitutionsG 1998 zu tun hat.

E. Ergebnisse

1. Im Wesentlichen ist festzuhalten, dass das Klimt-Le-
gat von Adele Bloch-Bauer unter Beachtung des favor
testamenti als rechtswirksames fideikommissarisches
Legat zu werten ist, das den Universalerben Ferdinand
Bloch-Bauer zwar auf seinen Todesfall belastet, ihm je-
doch das Recht eingeräumt hat, schon vorher Legats-
leistungen zugunsten des Legatars zu erbringen.

2. Die Rechtswirksamkeit dieses Legats wird nicht
durch den eventuellen Umstand beeinträchtigt, dass
die von ihm erfassten Bilder Ferdinand Bloch-Bauer
schon vor Einantwortung allein gehört haben könnten,
was aber angesichts der dagegensprechenden Indizien
keineswegs als erwiesen anzusehen ist, im Zweifel aber
unter Hinweis auf § 1237 ABGB idF vor 1978 vermutet
werden darf.

3. Das Legat wurde bereits 1925 mit Anfall wirksam,
die Fälligkeit trat allerdings, sieht man von jenem Bild
ab, das bereits 1936 der Österreichischen Staatsgalerie
übereignet wurde, erst mit dem Tod des Ferdinand
Bloch-Bauer ein.

4. Der Legatsanspruch der Republik Österreich war
nicht von einer weiteren Legatsaussetzung seitens des
Ferdinand Bloch-Bauer abhängig.

5. Das 1925 im Verlassenschaftsverfahren gegebene
Versprechen des Ferdinand Bloch-Bauer, den letzten
Willen seiner Frau getreulich zu erfüllen, sollte rechtli-
che Zweifelsfragen, das Klimt-Legat betreffend, bereini-
gen.

6. Das Versprechen des Ferdinand Bloch-Bauer kann
dann als konstitutives Anerkenntnis qualifiziert werden,
wenn als erwiesen angenommen werden kann, dass die
Österreichische Staatsgalerie vom Versprechen des Fer-
dinand Bloch-Bauer wusste, dieses Versprechen als Of-
ferte eines Anerkennungsvertrages auffassen durfte und
auch aufgefasst hat und ihr Einverständnis damit erklärt
hat.

7. Als wirksames Schenkungsversprechen kann die
Erklärung Ferdinand Bloch-Bauers vor dem Verlassen-
schaftsgericht schon deshalb nicht gewertet werden,
weil der dafür erforderliche Notariatsakt fehlt.

57) Diese Wortfolge beruht offenbar auf einem Redaktionsfehler; so
schon zutreffend Blg 297: Gutachten der Finanzprokuratur.
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8. Auch eine Schenkung auf den Todesfall liegt nicht
vor.

9. Sollte statt all dem lediglich ein einseitiges Ver-
sprechen Ferdinand Bloch-Bauers verbleiben, so stellt
dieses, für sich allein genommen, lediglich eine Selbst-
bindungserklärung dar. Die Erben Ferdinand Bloch-
Bauers sind dann rechtlich nicht gehalten, diese Selbst-
bindung zu respektieren; dazu könnte lediglich eine
moralische Verpflichtung bestehen.

10. Das Versprechen Ferdinand Bloch-Bauers ver-
liert angesichts des Umstandes an Bedeutung, dass das
Klimt-Legat Adele Bloch-Bauers als rechtwirksame
letztwillige Verfügung anzuerkennen ist.

11. Unstreitig ist, dass die Republik Österreich im
Jahre 1936 rechtswirksam das Bild „Schloss Kammer
am Attersee III“ erwarb. Da die Widmung des Bildes
auch im Namen der verstorbenen Adele Bloch-Bauer
ausgesprochen wurde, kann diese Donation als vorge-
zogene Teilerfüllung des Klimt-Legats qualifiziert wer-
den.

12. Dafür, dass auch die übrigen fünf Bilder von
Ferdinand Bloch-Bauer in Erfüllung des Legats seiner
Frau vorzeitig der Österreichischen Staatsgalerie übe-
reignet worden wären, Ferdinand Bloch-Bauer sich
bei dieser Gelegenheit jedoch vorbehielt bzw ihm sei-
tens der Österreichischen Staatsgalerie erlaubt wurde,
die Bilder vorerst weiterhin (gleichsam als Leihgaben
der Republik Österreich) im „Gedenkraum“ aufzube-
wahren, fehlt es an überzeugenden Nachweisen. Schen-
kungen im Wege des Besitzkonstituts sind angesichts
der für Schenkungen beachtlichen Vorschriften (kör-
perliche Übergabe oder Notariatsakt) grundsätzlich be-
denklich und bedürfen, soweit sie ausnahmsweise für
zulässig erachtet werden können, bedeutsamer Nach-
weise.

13. Das Klimt-Legat entfaltete in der NS-Zeit keine
Rechtswirkung zugunsten des Dritten Reiches bzw der
Ostmark bzw der „Modernen Galerie“.

14. Die von Dr. Führer getätigten, die Klimt-Bilder
betreffenden Geschäfte unterfielen dem Nichtigkeitsge-
setz. Es wurden bezüglich dieser Bilder jedoch – von ei-
ner einzigen Ausnahme abgesehen, und diese betraf ein
Rückstellungsverfahren, das die Republik Österreich ih-
rerseits gegen Gustav Ucicky eingeleitet hatte – keine
Rückstellungsverfahren zugunsten der Erben Ferdinand
Bloch-Bauers durchgeführt, weshalb die Geschäfte Dris.
Führer mit den Legatsbildern unangefochten und damit
wirksam blieben.

15. Das Klimt-Legat lebte mit dem Wiedererstehen
der Republik Österreich bezüglich der Österreichischen
Galerie wieder auf. Insofern durfte sich die Republik
Österreich zu Recht wieder auf das Klimt-Legat berufen.

16. Die Anerkennung des Klimt-Legats Adele Bloch-
Bauers durch die Erben Ferdinand Bloch-Bauers unter
Hinweis auf das Versprechen Ferdinand Bloch-Bauers,
den letzten Willen seiner Frau getreulich zu erfüllen,
stellt einen rechtswirksamen Anerkenntnisvertrag der
Erben des Ferdinand Bloch-Bauer mit der Republik
Österreich dar.

17. Dieser Anerkenntnisvertrag ist, soweit etwaige
Zweifel an der Rechtswirkung des Klimt-Legats der
Adele Bloch-Bauer für alle Zukunft zerstreut werden
sollten, konstitutiv.

18. Dies ändert aber nichts daran, dass gegebenen-
falls das Klimt-Legat Adele Bloch-Bauers schon vorher
rechtswirksam war und der Legatsanspruch der Repu-
blik Österreich schon vor Abschluss des Anerkenntnis-
vertrages gerechtfertigt hat.

19. Der vorliegende Sachverhalt entspricht nicht den
Tatbeständen des § 1 Z 1 bis 3 RestitutionsG 1998.

Ü In Kürze
Der „Fall Klimt/Bloch-Bauer“ lässt unterschiedliche recht-
liche Beurteilungen zu. Divergente Einschätzungen be-
treffen vor allem die Rechtswirksamkeit des letztenWillens
Adele Bloch-Bauers, wobei es insb um die Frage der Ver-
bindlichkeit der letztwilligen „Bitten“ und um die Qualifi-
kation des fideikommissarischen Vermächtnisses zu-
gunsten der Österreichischen Staatsgalerie geht, sollte die
Annahme zutreffen, dass die Klimt-Gemälde Adele Bloch-
Bauer gar nicht gehört haben. Genaueres – auch zu zahl-
reichen anderen Zweifelsfragen – kann man in den Mono-
graphien von Welser/Rabl einerseits und Krejci anderer-
seits nachlesen. Die Öffentlichkeit blickt mit Spannung auf
die noch ausstehende Entscheidung des im vorliegenden
Fall zuständigen Schiedsgerichts.
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